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Priloga 41.

Sporocilo dezelnega odbora
o peticiji, v kterej prosi obcina Loskega potoka ze vdrugic, da 
bi 86 od okrajne sodnije v Ribnici vzela in se okrajnej sodniji 

v Lozu pristela.

Slavni dezelni zbor!

V IV. scji dezelnega zbora kranjskega od 27. avgusta 1868. 1. se prosnja oböine Loskega potoka, 
v kterej je  omenjena oböina prosila, naj bi se od okrajne sodnije v Ribnici vzela in se okrajnej sodniji 
v Lozu p riite la , na predlog peticijskega odbora v lanskcj sesiji ni sprejela.

A oböina Loskega potoka prosi v svojem dopisu do deielnega odbora od 30. m arca 1869. 1. 
Stev. 1774 zopet na novo, da bi se odvzela od okrajne sodnije RibniSke in se vtelesila v okrajno sodnijo 
pod LoL, ter se opira v svojej proSnji na sledeöe razlogo :

Ze leta 1849 in 1850 pri tedanjih sodnijskih organizacijali je  bilo oböinam na svobodno voljo 
dano, da se prostovoljno jav ijo , ako bi bile k enej ali drugej sodniji rade privrLeno. Te pravice se je  
tudi veö oböin z dobrim uspehom posluLevalo in tako je tudi sosednja oböina R a  v n e , dasiravno je imcla 
do RibniSke sodnije lepSi in blifceji pot nego Potoöani, vendar glede na Le tedanje boljSe in ugodnejSe 
kupöijske in trLne razmere za boije pripoznala, da se od RibniSke sodnije odtrga in pod sodnijo v LoLu 
pristeje, kamor Se dandanes pripada. — Oböina LoSkega potoka se tak ra t ni htela poganjati za loöitev 
od RibniSke okrajne sodnije in to zarad tcga ne , leer so bili v tedanjej dobi z majlmimi izjemki skoro 
vsi seljani oböine LoSkega potoka podloLniki RibniSke grajsöino in so se obravnave zastran odvezo u rb a r- 
skih dolLnosti takrat Se le zaöele; vslcd tega se je Potoöanom boljo zdelo , da poöakajo Se toliko öasa, 
da se vse te okolisöine doloöno reSijo, in da so Se le potem za loöitev od RibniSke okrajne sodnije poLe- 
nejo. Pa tudi kupöijske in trLne razmere öez Obloke in skoz LoL do Lelezniee v Rakeku so se tak ra t 
Se le komaj priöele.

A temu je  dandanes vse drugace, ako se pomisli, da se je odveza zcmljiSöinih davkov Le
davno izpeljala, da se je gozdna sluönost reSila in da so tudi vse one dolLnosti in zavoze, ki so je imoli
podloLniki do RibniSke grajSöine, prenehale in se popolnoma veljavno dognale. Ako se nadalje Se to 
p revdari, da Le od leta 1857 nova okrajna cesta iz LoSkega potoka öez Obloke do fcelezniske postaje
pelje, po kterej cesti se mnogo gozdnih pridelkov RibniSke grajSöine, kakor tudi iz Koöevja in deloma
iz C ubra , nadalje mnogo izdelkov iz parne Lage na T ravniku in vse to v sila velikej zalogi in veöidel 
le po seljanih LoSkega potoka na Leleznieo izvaLa, in od tarn zopet vino, o l , Lito in druge potrebSöine 
za Livljenje nazaj dovaLuje; nadalje da vsa kupöija in trgovina Potoöanov le v O blokah, C irk n ic i, 
P lanini, LoLu in Rakeku obstoji in da imajo po tem takem  seljani LoSkega potoka ravno v teil k rajih  
najveö upa ali k re d ita , se Le iz teh razlogov lahko uv id i, da bi bilo za oböino LoSkega potoka jako 
koristno , da se v okrajno sodnijo v LoLu utopi.

Razun navedenih razlogov je pa treba Se pomisliti, da dolino LoSkega potoka zelö raztezno in 
z gozdi zaraSöeno pogorje , k i meri 3000—4000 öevljev visokosti, od RibniSke sodnije loöi. Po letu se 
öez to gorovje po stranskih potih, öeravno tczavno, do Ribnice Se pride, a potrebuje se k  temu 3 do 4 
ure hodd; pri grdem vremenu pa po teh potih v Ribnico ni mogoöo, ampak treba je  iti öez Goro ali pa 
SodraSico, za ktero pot so dobrih 5 ur potrebuje; po zimi je  pa ta  pot zarad snega veökrat po cele 
tedne popolnoma zaprta.

In öe je  tudi vozna cesta, na kar se je  v lanskem deLelnom zboru posebno ozir jem alo , od 
tarne cerkve v LoSkem potoku do LoLa skoro ravno tako dolga, kakor cesta do Ribnice, je  vendar cesta 
do LoLa veliko lepSa in prileLnisa ter se vsled tega v LoL skoro za polovico poprej pride nego v Ribnico, 
a po stranskih potih, kterih ima gorovje med Loskim potokom in LoLem mnogo, se lahko peS v poldrugej 
uri v LoL pride.
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Tudi imajo Potoöani, ki les in druge gozdne pridelke na ieleznico izvafcajo, od Blolke-Police, 
kjer navadno postajajo in iivino krm ijo , samo pol ure liodä do Lofca, k jer pri tej priliki svoje zadeve 
prav lahko pri ondotnej okrajnej sodniji opravijo.

K ar se daljave od Loskega potoka do Logatca, in od Loskega potoka do okrajnega poglavar- 
atva v Koöevji tiöe, je v  tej stvari zelö majhena razlika, kajti daljava od Ribnice, kterega pota se ni 
mogoöe izogniti, do Koöevja znaäa ravno tako 2 */2 milji. Vrh tega pa je  okrajno poglavarstvo do zdaj 
se v P lanini, do kterega je od R akeka samo pol ure daljave, in kakor se sliäi, bo politiöno uradovanje 
tudi v prihodnje v Planini ostalo; in ako bi tudi sedeL politilke gosposke bil v Logatcu, se bodo oböinska 
opravila vsled oböinskega samoosltrbstva (avtonomije) pri okrajnem  poglavarstvu zelö zmanjsala.

Koneöno ni ta  prosnja le sklep oböinskega Lupana, marveö je  Lelja vseh oböinskih seljanov, 
kakor se to iz prilofcenih podpisov (priloga 2) lahko razvidi, in to ne le iz zgorej navedenih razlogov, 
marveö zarad tega, ker je  oböina LoSkega potoka ravno v okrajih Loäa in Planine vsled kupöije v mnoge 
posojevalne in kupöijske zadeve zapletena, in öe imajo Potoöani, kar se pri kupöijskih okoliiöinah öesto- 
k ra t prim eri, z enim all drugim seljanom, ki spada pod Lo8 ali Planino, pri ltibni§kej okrajnej sodniji 
svoje toäbene obravnave, so zarad prevelike daljave stroski veliko veöi, nego bi bili pri tofcbenej obrav- 
navi v Lo2u.

Gledö na to , da imajo oböine od pravosodnega ministerstva pravico izrekati svoje Lelje, za 
loöenje od enega ali drugega sodnijskega okraja in za pridruLitev h kakemu drugemu sodnijskemu okraju, 
kakor tudi gledö na to , da je  ta prosnja oböna Lelja vseh oböinskih seljanov LoSkega potoka in da bi 
loöitev od RibniSke okrajne sodnije po pripadu v okrajno sodnijo pod Lofc tudi materialnemu stanju oböine 
Loskega potoka zdatno pripomogla, se oböina LoZkega potoka s polnim zaupanjem zanaSa, da jc j slavni 
deLelni zbor svoje pripomoöi za dognanje te sila vaLne zadeve ne bode oarekel in da jo  bo v njenej 
proSnji tudi blagovoljno podpiral.

DeÄelni odbor stavi tedaj ta predlog:
Slavni de^elni zbor naj sklene, da se ta reö izroöi ustavnemu odseku v pretresovanje in sporoöilo.

Od kranjskega deieln ega  odbora.

V L j u b l j a n i  23. septembra 1869.
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3. 4068 de 1869.

Rericht des Landes - Ausschusses
ü b e r  d i e

zukünftige Organisimng des Museums.

Hoher Landtag!

5 8 e r Landcs-Ausschnß ist mit dein Landtagsbcschlusfc vom 30. September 1868 beauftragt worden, in dieser 
Session einen umfassenden Bericht über den Bestand und die Verhältnisse des Landesmuseums mit den entsprechenden 
Anträgen und insbesondere den nen zu entwerfenden Dienstes-Jnstrnctionen und dem Antrage wegen Regulirung des 
Gehaltes des Mnsealenstos vorznlegen.

3nm  Bchufe der allseitigeu Beleuchtung der dem Landes-Ausschusse obliegenden Aufgabe ist es nothwendig 
vorerst einen Rückblick ans die geschichtliche Entwicklung dieses vaterländischen Institu tes zu werfe».

Die G ründung des krainischen Landesmuseums fällt in jene Zeitpcriode, da in mehreren Länden, der 
österreichischen Monarchie cm reger Wetteifer in der G ründling von Provinzialmnsecn. in betten die Naturproduete, die 
historischen Denkm äler, die Knust- und technischen Erzeugnisse eines jeden Landes ihren Vereinigunaspunkt finden 
sollten, erwacht war. Auch die S tän d e  Kraitts wollten hinter dem Beispiele der Laudesvertretungeu von Ungarn, Böh
men, Steiermark, M ähren und Tirol nicht zurückbleibett. I n  dem versammelten krainischeu Landtage des Jah res  1821 
brachte der damalige Fürstbischof von Laibach, A u g u s t i n  G r  ü b e r ,  den A ntrag  auf Errichtung eines vaterländischen 
Museums für Kram ein, und es wurde beschlossen, vorerst die krainische Landwirthschastgesellschast einzuvernehmeu, ob 
etwa dieselbe nach dem Beispiele der mährischen Landwirthschastgesellschast, welche die Geschäfte des Franzensmnseums in 
B rünn  besorgte, die Verwaltung des krainischen M useums übernehmen wollte.

Nachdem sie sich hiezu bereit erklärt Hatte, wurde sogleich mit der S am m lung  von M aterialien begonnen, von 
verschiedenen Seiten wurden Zuficherungeu von Beiträge» gemacht und die eingelanseuen Sammlnngsgegenstände im 
Pogaönik'schen Hause im II. Stockwerke untergebracht.

Ein im Namen der Ständ.-Verordnetenstelle in Kram vom damaligen Gouverneur und Präsidenten der 
S tände  C a m i l l o  F r e i h e r r  v o n  S c h m i d b u r g  erlassene Ausruf vom 15. Februar 1823 bezeichnet«: in allgemeinen 
Umriffen die Aufgabe des z» gründenden Nationalinnseunis; seine Sam m lungen sollten die Gebiete der Geschichte, S t a 
tistik, Naturgeschichte, Technologie, Physik und M athematik iitnfaffen, als das anzustrebende Hauptziel der Anstalt wurde 
die Erweiterung der wichtigsten Kenntnisse für das praktische Leben, die Anregung zu Verbesserungen itt allen Zweigen 
der Industrie und zur zweckmäßigsten Verwendung der inneren Schätze des Vaterlandes bezeichnet.

I n  der A. h. Entschließung vom 8. J u n i 1826 , wurde das Vorhaben den krainischen S tänden  zur Errich
tung eines Landesmuseums (bei welcher Benennung stehen zu bleiben ist) m it A. H. Wohlgefallen gut geheißen und der 
vorgelegte P la n  unter der Bedingung genehmiget, daß zur Begründung und Erhaltung des M useums jährlich auf dem 
Wege freiwilliger Beiträge gesorgt, und weder dircctc noch iudirecte dem Staatsschätze eine Beihilfe oder den Landes- 
bewohneru eine Zwangslast ausgebürdet werden darf, zugleich wurde gestattet, daß die B aron Zois'sche M ineralien
sammlung au das Landcsmuscum ohne Rückersatz des aus dem Provinzialsoude bestrittenen Ankaufspreises überlassen 
toerdc, jedoch gegen dem, daß der höheren Lehranstalt in Laibach die Benützung wenigstens dieser M ineraliensammlung 
Min Unterrichte nach der von der Stäiid.-Verorduetenstelle gemachten Zusage, übrigens mit Beobachtung der zur Sicherung 
"es Landesmuscums uöthigeii Vorsichten nnverwehrt bleibe und unter bet ausdrücklich festgesetzten Bedingung, daß die 
genannte Mineraliensammlung nur dann au das krainische Landesnuisemn überlassen werden kann, wenn dieses letztere 
Weibcnd in der S ta d t  Laibach ausgestellt wird, weil außerdem die gehörige Benützung desselben zum öffentlichen Unter- 
'■'chtc nicht ftattfxnbcn könnte“.
... , Ein von der Vcrorbncteuftctlc eigens bestellter Museums-Ausschuß beschäftigte sich in regelmäßigen Zusammen- 
‘U'iften mit allen das Museum betreffenden Fragen, von ihm gingen mannigfache Anordnungen zur Bereicherung der 
Sam m lungen, zur Beisteuer-der Geldbeiträge für die nöthigen Koste» der ersten Einrichtung aus, und es konnte bereits 
a ,tl. 4. Oktober 1831 »ach erfolgter Aufstellung der M ineraliensammlung im großen ebenerdigen S a a le  des Lyceal- 
fjebaudes die feierliche Eröffnung des Landesmuscums stattfiude». Bei der raschen Zunahme der Sam m luiigeu wurde 
°cr weitere a» de» große» S a a l  anftoffendc nördliche ebenerdige Tract des Schulgebäudes zu Musenuisloealitäte» adaptirt, 
°och stellte es sich alsbald heraus, daß dieselben für diesen Zweck durchaus ungeeignet seien.
v Nach der über ihr Ansuchen erfolgten Enthebung der Landwirthschastgesellschast von der weiteren Besorgung

er Musenmsgcschäste wurde hiezu ein Custos gegen eine jährliche Remuneration von 300 fl. provisorisch ernannt, und 
unter bic unmittelbare Leitung des Kuratorium s gestellt. D ie Ausgabe des letztem und dessen S tellung  zur Verordueten- 
I Ue bestimmt die Instruction vom 29. Septem ber 1836. Nach dieser stand die Oberleitung des M useum s drei von 

e» S tänden  ernannten Kuratoren zu. Ih n en  lag die Führung des Gestionsprotokolls, die Amtscorrcspondenz, die 
Sk toffnng der jeweiligen Verfügungen und Anordnungen, die Z u te ilu n g  der Geschäfte nach den einzelnen Fächern, deren 
^ “^jeitung sich jeder von ihnen auswählte, unter der unmittelbare» Leitung der Verordiieteustclle ob, an welche sie ihre 

te erstatteten.
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D e r  Custos steht nach der fü r ihn ausgearbeiteten Jiistliictio ii un ter der Ueberwachung der C liratoren, er hat
ihren W eisungen Folge zn leisten, und ist sogar bezüglich der in seiner V erw ahrung  befindlichen Gegenstände einer sehr
rigorose» C outrole unterw orfen, so z. B - bestimmt der $ 8, daß fa lls  der CnsloS einein F rem den zur Besichtigung der 
S a m m lu n g e n  in D e ta il ein B ehältn iß  öffnen sollte, hiezu die wirkliche Anwesenheit eines der C urato ren  unerläßlich 
nothw endig sei.

D ie Beischaffuug der nöthigen Einrichtniigskosten des M useum s nnd die Erhaltung des regen Interesses des 
Publikum s für das im Werden begriffene Institu t verlangte eine außergewöhnliche Thätigkeit des Curatorium s, und es 
gebührt das vorzüglichste Verdienst der Begründung des M nsenms durch Aneiferuug des Publieuins im Wege von Auf
rufen, Veröffentlichung der Einläufe und geschmackvolle Ansstellnng der Sam m lungen dem unermüdlichen Museums- 
curator F r a n z  G r a f  H o h e n w a r t ,  der auch seine bedeutenden Sam m lungen an Conchilien, Petrefacteu, Seethiereu 
dem Museum unter der Bedingung Übergab, daß, sollte dieses nicht mehr unter der der Oberleitung der S tänd e  Krains 
sein, oder dem Lehrkörper untergeordnet werden, oder von Laibach wegkommen, dieselben in das Eigenthum des Laibacher 
M agistrates überzugehen hätten.

D a  die freiwilligen Jahresbeiträge der Gönner des M useum s nicht hiureichteu, u,n die currenten Anslagen
zn decken, wozu auch der ans 450  fl. 6 . M . erhöhte Cnstosgehalt gehörte, so beschlossen die S tünde im Landtage des
wahres 1836 zur B ildung eines allgemeinen „ V e r e i n e s  d e s  k r a i n i s c h e n  L a n d e s m u s e u m s '  die H and zn bieten- 
M it Allerh. Entschließung vom 25. J u n i 1839 wurden dessen S ta tu ten  bestätiget. Nach diesen w ar der Zweck des 
Vereines die Erhaltung iind Beförderung des krainischen Landesinusenins, es schloß sich derselbe an die S tän d e  des 
Herzogthuins Krain an, unter deren Oberleitung das Musen»! auch fortan verblieb, »«d vo» denen anch der Vereins- 
Vorstand gewählt wurde. F ü r  das scientifische nnd ökonomische Fach bestand ei» berathettder Ausschuß, iu welche» die 
S tän d e  drei (Sitrotorcit, die Vcrei»s»iitglieder nenn Ansschußmänner in der Vcrcinsversammlnng zu wähle» hatten. D ie 
W ahl des Seeretärs war dem Vereinsvorstande anheini gestellt. D ie Cassageschäfte wäre» einem vom Vereine mit 
Zustimmung der S täu b e  zn bestellende» Cassier übertragen, dem auch nach einer eigenen (ünffafi'chnmgs- nnd Rechunngs- 
instrnction die Verwaltung des unter Verwahrung des landschaftlichen Realitäten - Inspektor? befindliche» Museums- 
fondes oblag.

D ie Seele dieses Vereines w ar das M nsenrns-Enratorit»», nnd es gelang ihm im Jah re  1844 die Auflassung 
der Gymnasialcapelle im 1. Stockwerke des Lycealgebätides nnd deren Umgestaltung zn einer zweiten Abtheilnng für die 
von J a h r  zn Jn h r  im Zuwachse befindlichen Mnsealsainmlnngen ins Werk zn setzen, mit der iveitereu Aussicht, in Zukunft 
anch die anstossenden derzeit von der Norntalschnlc benützten' Räumlichkeiten zur Unterbringnng der ebenerdigen Museums- 
abtheilnng zu ndaptiren. Ferner wurde über wiederholtes Einschreiten der Ständ.-Verordnetenstelle der Mttsettmscustos 
in den S ta tu *  der landschaftlichen Beamte» attfgettommen nnd dessen Gehalt von 450  fl. C. M . anf de» Domestical- 
fond übertragen.

M it der Aufhebung der ständischen Verfassung im Jah re  1848 mußte» auch die weitere» Reformen des 
M useum s, wozu die Einwilligung deS Landtages nothwendig war, jenem Zeitpunkte Vorbehalten bleiben, wo die neue 
Landesvertretnng nctioirt werden sollte. D a s  M nsennis- Curatorinm , dessen Geschäfte durch den gewesene» Landes
hauptm ann Freiherrn A n t o n  E o d e l l i  mit dem aufopferndsten Eifer bi? jetzt fortgeführt werden, richtete sein H aupt
augenmerk ans die Kräftigung des durch verschiedene Legaten und durch die Beiträge der Musealvereinsmitglieder gegrün
deten Mnseninssondes, welcher nach dem Rechnnngsansweise zum Schlüsse des Jah res  1868 au

B a a rs c h a s t ......................      1 .007 fl. 55 kr.
öffentlichen O b l i g a t i o n e n  18.717 „ —  „
P r iv a t - O b l ig a t io n e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .940  „ —  „
S p a re a s s a b ü c h e ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : • . . . . 1.645 „ 6^ „

in S n n itn a  ein C ap ita l im  N ennw erthe von . 29 .309  fl. 61 kr.
darstellt.

Bei den sich zusehends günstig gestaltende» Verhältnisse» des Mnseitmssondes hielt die M ehrzahl der M i t 
glieder des Miisealverciites de» Zeitpunkt für geeignet, um die schon in de» Vorjahren von der Ständ.-Berordnetenstellc 
selbst angeregte Reform der Vereinsstatnten im S in n e  der geänderten Zeitverhältnisse ins Werk zn setzen, die da? Bereins- 
leben hemmende Verbindung des Vereines mit der Landesvertretnng zu löse», iind jenem die freie W ahl seincs 
Ausschusses und das freie Bersügnngsrecht mit den Beiträgen der Mitglieder zn sichern. Eine in dieser Richtung beim
H. Landtage eingebrachte Petition mehrerer M itglieder des gedachten Vereines hatte laut Sitznngsbeschluß vom 12. April 
1864 zur Folge, daß vom Curatorinm  eine Generalversammlung des Mnsealvereines zum Zwecke der Revision nnd 
zeitgemäßen Reform der Vereinsstatuteu einberufen und der Landesansschnß beauftragt wurde, alle feine Beziehungen, 
welche sich allenfalls ans den revidirten S ta tu ten  zwischen Landschaft und Mnsealverein ergeben sollten, unter W ährung 
der Interessen des Landestmtsennts znr Erledigung zn bringen, wobei ihm übrigens die möglichste Gemeinnützigmachnng 
jener Anstalt und die Förderung der Wissenschaft znr Richtschnur diene» sollte.

D ie  in jener G etteralversam rnlttng beschlossenen neuen S ta tu te n  w urden au f G ru n d  der Allerh. Entschließung 
vom 25. M ä rz  1865 m it S taa lsm in is te ria le rlaß  vom 15. J n n i  1865, Z. 11322/781, genehmiget, und es h a t sich nach
denselben der frühere „V erein deS krainischen L andesm nscnm s" fortan  a ls  ein freier P riv a tv ere in  un ter dem N am e»
„M nsealverein  fü r K ra in "  coiistituirt, dessen Zweck die F ö rderung  des krainischen Landesm nsenm s und der Landeskunde 
K ra in s  Überhaupt, insbesondere der naturwissenschaftlichen S e ite  desselben ist. D a s  V erhältn iß  dieses V ereines zu dein
Landesm itsenm  w ird durch den § 23 der netten S ta tu te n  dahin norm irt, daß derselbe aus die V erw altung  und O rgam -
finnig  des Laudesntuscunis zw ar keinen maßgebende» E influß ausüb t, es jedoch zu seiner Ausgabe rechnet, entweder über 
ergangene E in ladu ttg  oder a u s  eigenem A ntriebe gutachtliche A n träge bezüglich dieser A nstalt zn erstatten.

D er Laudes-Attsschuß hat im S in n e  des obigen Land'tagsbeschltisses mit Zuschrift vom 12. November 1869, 
Z. 3311 den gedachten S ta tu ten , womit die frühere Unterordnung des Vereines unter die Landesvertretnug beseitiget, imd 
die freie Verfügung mit den Geldbeträgen seiner Mitglieder verfügt wird, feine Zustimmung gegeben, und eine allfalltgc 
Subvention aus dem Mnsealfonde für die wissenschaftlichen Zwecke des Vereines der Beschlußfassung des hohen Landtages 
ausdrücklich Vorbehalten.
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A u s  dieser D arste llung  geht demnach unzweifelhaft hervor, daß das  krainischc Landesmusenm eine L a n d e s a n 
stalt sei, und daß die V erfügung  über dasselbe, sowie über den ihm eigenthümlichcn M nsealfond ausschließlich derL andes-  
V ertre tnng  znstehc.

W e n n  schon die früheren S t ä n d e  K ra in s  von dein Grundsätze ausgingen, daß es eine Landesangelcgenheit 
sei,-für die passende U nterbr ingung  des M use u m s  in einem landschaftl, G ebäude S o r g e  zu tragen, und  daß die Besoldung
des daselbst angcstcllten Lustos der ständische F o n d  zu übernehmen habe, welcher Ansicht auch schließlich die Regierung
bcipflichtcte, von deren B ew ill igung  jede B c rfü gnn g  der S t ä n d e  mit dem Laudesvcrmögen seinerzeit abhängig  war, so
dürfte auch in Ziikunfc bei der vollesteu A utonom ie des Landes au  diesem Grundsätze fest zu halte» sein, und es w ären
die Einkünfte des Mnscalfondes zunächst für  die V erm ehrung  der S a m m lu n g e n ,  für  dessen innere Einrichtung und die 
currenten A usgaben  außer den Besoldungen der B e am ten  zu verwenden.

Z u r  D arste llung  des jetzigen Bestandes des Landesnmscnms übergehend ist es zur Erleichterung der Ncbersicht 
angezeigt, zugleich die wünschenswertheil Reformen einznbcziehen und nach folgende» Gesichtspunkten vorzugehen:

Ä .  die Musenmssaininlungen,
B . die Localitätcn zu deren U nterbringung.
C. D a s  a m  M useum  bcdienstcte Personale.

A . Die Sammlungen

theilen sich nach zwei Hauptgruppcn, in
a. d ie  » a t u r h i s t o r i s c h c n ,
b. d ie  hi s t o r i s chen.

Unter den erstercn ist
1. d ie  M i n e r a l i e n s a m m l u n g ,  zum größten Theile von B aron S i g m u n d  Z o i s  herrührend, die 

werthvollste. Nach den bisherigen Instructionen sollte die Zms’sche S am m lung  in dem Bestände, wie sie vom Museum 
Übernommen wurde, abgesondert ausgestellt werde», und cs durfte von ihren zahlreichen Doublcttcn zum Eintausche von 
Desideraten kein Gebrauch gemacht werden. D a  auch die Nachschaffung von M ineralien im Wege des Kaufes nur in 
spärlicher Weise stattfand, so weiset diese S am m lnng  bezüglich der neueren mineralogische» Vorkommnisse Lücken auf, 
deren Ausfüllung höchst wünschenswcrth ist. Bei der im Jah re  1 8 5 9  vorgenommenen Nenanfstellnng der M ineralien 
nach dem Mohs'fcheii Systeme und bei der gleichzeitigen Anlage einer terminologischen S am m lung  miißte ohnehin von 
der Vorschrift, die Zoissche Sam m lnng  mit keiner anderen zu vermengen, Umgang genommen werden.

2. D i e  g e og no s t i s c h e  S a m m l u n g  ist wegen Raummangel zum geringsten Theile zur Schau anfgcstellt. 
D a s  vorhandene sehr lehrreiche M ateriale, welches in Krain von B aro n  Z o i s ,  F r e y  er und de» Bcrgräthcn von 
H e Im  re ich  e r und T r i n k e r  gesammelt wurde, gäbe in einer Lollectivsammlnng eine schöne Uebersicht der geoguvstischcn 
Verhältnisse des Lande»; für eine solche Aufstellung sind lichte und trockene Räumlichkeiten erforderlich, in den feuchten 
ebenerdigen Zimmern laufen die der Auswitterung unterliegende» Gesteine Gefahr, das gleiche Loos mit manchem wcrth- 
volle» Stücke der Zoissche» Sam m lung  zu theilen, und bei schwefelkieS- und salzhältigen Bestandtheilen in der Feuchtig
keit zu Grunde zu gehen.

3. D i e  p a l ä o n t o l o g i s c h e  S a m m l u n g  befindet sich größtenthcils in Schublädcu verwahrt. Eine iu- 
structivc Aufstellung derselben würde das geologische S tud ium  wesentlich fördern. D ie krainischen Petrefacte sind daselbst 
ziemlich gut vertrete», vor allem wäre jedoch durch planmäßiges Sam m eln, eine dem jetzigen Standpunkte der wissen- 
Ichaftlichen Forschung entsprechende und möglichst vollständige S u ite  krainischer Petrefacte zur Darstellung der Vorwelt- 
liehen F au na  und F lora K rains zu S tand e  zu bringen.

4. D a s  a l l g e m e i n e  H e r  b a r  an» den Pflanzcnsammlnngcn des B aron K a r l  Z o i s ,  H a c q u c t ,  
H l a d n i k ,  G r a f ,  J a n s c h a  ». a. m. bestehend, und in drei große» Kästen »ntergcbracht, hat in jüngster Zeit durch 
Requisition des Fr eyer ' s chcn Nachlasses, in dem sich außer dem Herbar auch werthvolle Vorarbeiten für eine F lora 
K rains vorfinde», eine wesentliche Bereicherung erhalten. Die wünschenswcrthc Einreihung dieses Zuwachses in das allge- 
weine Herbar wird erst dann durchführbar sein, wenn sich ein Platz zur Aufstellung eines neuen Kastens wird gewinnen 
Ittsfcu.

5. D ie  z o o l o g i s c h e n  S a m m l u n g e n  enthalten mit Ausnahme der S am m lung  der Conchylicu und der 
Seethierc vorzugsweise krainischc Vorkommnisse. Auf eine für das gründliche S tud ium  der Zoologie höchst nothwendigc 
S am m lung von Skeletten und anatomischen P räpara ten  konnte bisher nicht Bedacht genommen werden. Die in G las- 
kästen ausgestellte» krainischen Vögel sind wegen RanmmangelS darin so dicht gepfropft, daß der günstige Eindruck, den 
wüst diese S am m lung  ans de» Beschauer macht, sehr beeinträchtiget wird. Am reichlichsten ausgcstattct und sehr günstig 
vlacirt ist die Conchylieiisaminlnng, größtenthcils ein Geschenk des Grafen H o h e n w a r t ,  nebst einer von F e r d i n a n d  
S c h m i d t  herrührenden Zusammenstellung der krainischen Land- und Süßwasserconchylien. D ie Schaukästen der Eon- 
W iensam m lung nehmen ein ganzes Zimmer in Anspruch, und sollte nach diesem M aßstabc bei der Aufstellung der
^ängethiere und Vögel vorgcgangen werden, so bcnöthigct man dafür mindestens noch ein Zimmer von der gleichen

wie jene», worin sic derzeit nntcrgcbracht sind. D ie vorhandene Jnscctensammlnng bedarf einer ausgiebigen V er
vollständigung durch Repräsentanten der F au n a  Krains, und es würde diese Arbeit den Eifer eines im Fache Bewanderten
, lu'ch mehrere Jah re  in Anspruch nehmen, falls nicht durch eine patriotische Spende von einem der krainischen Etnomo-
wgcn diese Lücke ausgcfüllt würde. . . .

6. D i e '  h i s t o r i s c h e  A b t h e i l u n g  ha t seit der später erfolgten G rü n d u n g  des historischen V ereins, von 
E lchen , ebenfalls S a m m lu n g e n  historischer G egenstände angelegt wurden, einen wesentlichen Abbruch erlitten. B e i der 
!tu» Mehr in Aussicht stehenden U m gestaltung jenes V ereins w ird dem M useum  Gelegenheit geboten sein, eine Verein- 
W illig  wegen Uebcrnahme seiner S am m lu n g e n  zu treffen, um  sodann in dem vereinten S am m elpunk te  des geschichtlichen 
J-‘fltcrialcs dessen ausgiebigste Nutzbarm achung zu ermöglichen.

a *
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Die Bestandtheile der historischen Abtheilung sind: das Archiv, die Münzsammlung, das Antiken- und tech
nische Cabinet.

Das Musealarchiv derzeit etliche 1800 Urkunden enthaltend, sollte durch planmäßiges Sammeln der noch 
im Lande vorhandenen archivalischen Schätze zu einem Landesarchlve nach dem Muster jenes des Johaniieums in Graz 
erweitert werde«. Falls entsprechende Garantien für die zweckmäßige Aufbewahrung und Benützung wichtiger Urkunden 
geboten würden, wozu vor allem geeignete Loealitäten und ein mit den nöthigen Archivskenntnissen ausgestatteter Mu
sealbeamte gehören, wäre die Ueberlassnng des alten ständischen Archive« in die Mnsealverwahruug ganz an, Platze, auch 
die hohe Regierung dürste sich veranlaßt fühlen, die derzeit „»benützten ans Krain Bezug nehmenden Urkunden des 
Vieedomarchives diesem Zwecke zu widme»; weiters würde Private» und Korporationen Gelegenheit geboten sein, werth
volle einzelne Urkunde» und ganze Sammlungen durch deren Hinterlegung im Mnseumsarchive vor dem Untergauge und 
Verluste besser zu sicher», als dies im Privatbesitze möglich ist.

Die sehr werthvolle Münzsammlung enthält viele Goldmünzen aus der späteren römische» Zeit, sic ist 
systematisch geordnet, und in zwei Münzkäste» untergebracht, bereit innere Facheiutheiluiig durch die in Folge der Feuchtig
keit des Locales erfolgte Lockerung der angeleiinten Scheidcleistchcn zu widerholteu Malen hergestellt werde» »nißtc. Die 
Münzdoublette» befinde» sich ebenfalls in systematischer Auorduuug in zwei anderen Münzkästen int ebenerdige» Locale.

Die Jnschriftsteine aus derRömerzeit und demMittelalter herrühreud. find a» derSeitenwand des eben
erdige» Ganges vor dem Museum eiugemauert.

Das Autikeueabinet umfaßt Antikaglien und Kuustobjeete aus verfchiedeue» Zeitepocheu. Die technische 
Sammlung beschränkt sich meist ans krainische Falmecite, und trägt mehr einen historischen Charakter, als den einer In- 
dnstriesamnilung, i» welcher die »e»este» Fortschritte der Industrie und Technik zur Anschauung gebracht werden sollen.

Der zeitgemäßen Vermehrung der Bildersammlung , trat leider der Mangel eines geeigneten Aufstcllungs- 
locales in den Weg. Mancher krainische Künstler hat die Bereitwilligkeit ausgesprochen für das kraiuische Laudesmusenm 
einen Beitrag zu liefern, falls eine eigene Landcsbildcrgalleric gegründet würde, und erst von Kurzem erklärte sich das 
Coiuit6 für die hiesigen Kuustausstelinngen unter der nämlichen Bedingung zur Überlassung eines wcrthvollcn Gemäldes 
vo» Canon an das Museum bereit. Aus diesen Andeutungen möge entnommen werden, wie sehr cs das Interesse der 
vaterländische» Kunst erheischt, bci der demnächst in Angriff z» nehmenden Erweiterung der Mnsenmsloealitäte» für Auf
stellung einer eigenen Landesbildergallerie Sorge zn tragen.

Die Mnsealbibl iothek erhielt im Verlaufe der Jahre einen bedentendenZuwachs von minder werthvollen 
und mit den Sammlungszwecken der Anstalt i» feinem Zusammenhänge stehenden Büchern, daher dieselben wegen Be
engtheit des Bibliotheksraumes ausgeschiedeu und der Lyeealbibliothek überlassen wurden.

Sollen die Sammlungen des Museums einem eingehenden, nutzbringenden Studium zugänglich gemacht 
werden, so wird der Anschaffung der neueren Werke aus jenen Wissenschaften, deren Gebiet die einzelnen Sammlnngen 
berühren, die unverwandte Aufmerksamkeit zuzuwenden fein.

B . Die Lokalitäten.

Das Museum ist gegenwärtig in zwei gesonderten Abtheilungen im ebenerdigen mittleren und nördlichen 
Traete, und im I. Stockwerke des Lycealgebäudes uutergebracht. Der ebenerdigen Abtheilung sind ein großer Saal, ein 
daran stosscudes größeres Zimmer, und weiterhin drei kleine Zimmer gewidmet. Alle diese Räumlichkeiten sind gewölbt, 
sie empfangen nur von einer Seite das Licht. Im ersten Stockwerke sind zwei freundliche, trockene, günstig beleuchtete 
große Zimmer und ein kleines Cabinet, in Letzterem befindet sich das Archiv, das Herbar und die Musealbibliothek.

Diese Zweitheilung des Museums hat $ur Folge, daß bei dem für die Ueberwachung des Ganze» »»ge
nügenden Personale an den Emlaßtagen abwechselnd jederzeit nur eine Abtheilung dem allgemeinen Besuche eröffnet ist.

Ans den Mnseniiisacten erhellt, daß die Frage wegen entsprechender Unterbringung des Museums zu wider- 
holten Malen eingehenden Bcrathnngen unterzogen wurde. Man hat hiebei aus verschiedene Gebäude außer dem Lyecal- 
gebäude rcflectirt, so z. B. auf das Ballhaus, die Redoutc, den Fnrstenhof, ja sogar ans das früher von den Ständen 
besessene Gut Unterthunt. Erwägt man jedoch, daß das Museum iusbesouders wegen der Benützung durch die studireude 
Jugend von einer Mittelschule nicht getrennt werden soll, so kann man sich wohl nur für das Lyeecilgebäude oder für 
das neu zu erbauende Realschulgebäude entscheiden, crsteres hat infoferne de» Vorzug, als cs ein landschaftliches Eigen- 
thuiu ist, und wie gezeigt werden soll, eine Beschaffung geeigneter Loealitäten ohne bedeutende Umbauten und Koste» 
vor sich gehen kann.

Die Trausloeirung der ebenerdigen Abtheilung in trockene Loealitäten ist unbedingt nothwendig, außerdem
muß das jetzt bestehende Hindernis) der Erweiterung der Sammlungen, nämlich der Raummangel gründlich beseitiget
werden, sollen nicht in Kürze wieder die Klagen wegen Beengtheit der Sammlungen sich wiederholen. Die Erweiterung 
des Musealarchives erfordert trockene, gewölbte Räume, die archivalischen Sammlungen des historischen Vereins können 
für den Fall, als sie dem Museum überlassen würden, nicht länger in dem bisherigen dumpfen kellerartigen Aufbe
wahrungsräume verbleiben.

Es erscheint daher am zweckmäßigste» jene» Plan zu verfolgen, der bei der Adaptiruiig der Gymiiafialeapelle 
für die obere M»sc»msabtheil»«g dem damaligen Cnratorinm vorgeschwebt ist, und nach den Mnsenmsaeten auch später 
zu widerholtem Male angeregt wurde, nämlich die Unterbringung des ganzen Museums in der Vorderfronte des Lyccal; 
gebändes im ersten Stockwerke. Es wäre im Anschlüsse an die obere Abtheilung der Schulgang vor derselben, die drei 
im Vordertraete gelegenen Normalschulzimmer, das Zimmer der Nonnalschiildirectiou und der Gymnasialbibliothek in eine 
zusammenhängende Reihe von Musealzimmern umzugestalten, und für die weitere Ausdehnung des Museums durch eine 
Zubaute ober dem Hanptwachgebäude Sorge zu tragen. Die Ausführung dieses Projektes setzt ein Einverstä»d»iß mit 
der Schulbehörde voraus, ein solches wurde vor mehreren Jahren bereits erzielt, und könnte in Zukunft um so eher zu 
Stande kommen, da bei der Dislocirnng der Realschule außer dem Lycealgebände die Normalschnle für die überlassenen
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2chulzi,mner durch die freiroct'benbeu Realschulzimmer entschädiget, und übrigens die zu ränmenden ebenerdigen Museums- 
^u m e  fömmtlich für Schulzwecke verwendet werden könnten. Trockene Räumlichkeiten sind die Grundbedingung für den 
Bestand der Sam m lungen, ihre entsprechende Ausstellung erheischt vor allem eine günstige Beleuchtung. S o ll  weiters der 
Museumsdieiist gehörig versehen werden, so ist es wegen der Aufstellung, Katalogisirung und Revision der Sam m lungen 
nothwendig, daß die an der Anstalt Bediensteten, den größte« Theil ihrer Amtsstundeu in den Sam m lungszim m erii zu- 
Zungen, eine Anforderung, welcher man derzeit in dem ebenerdige» M useum nur mit dem Opfer seiner Gesundheit 
Genüge leisten kann. Lichte und geräumige S ä le  können auch zu zeitweiligen Ausstellungen von Knnstgegcnstäiiden 
bewendet werde». Mehrere LandeSmusec» sind diesfalls mit dem Kunstmuseum in Wien in Verbindung getreten, und 
es wären zur Belebung des Kunstsinnes im Laude auch vom hiesigen Museum die Anknüpfungen zur Ueberkommnng 
Do» Ausstellungsgegenständen zu bewerkstelligen.

C. Museums - Bedienstete.

D ie  M useumsgeschäfte werden derzeit von einem Lustos besorgt, welchem ein D iener znr R ein igung  der L o
yalitäten und zur Ueberwachuna der S a m m lu n g e n  au  E in laß tagen  beigegeben ist. A m  Jo h an n en » ! in G raz  siiib die 
»aturhistorischeu S a m m lu n g e n  den an  der landschaftlich-technischen Hochschule augestellten Professoren der M ineralogie, 
B otan ik  und Zoologie «»vertrau t, diese sind die V orstände der betreffenden Abtheilnngen und es ist ihnen das uöthige

tilfsperfonale beigegeben; die historischen S a m m lu n g «  unterstehen dem Archivar, welchem zwei A djuucteu zur S e ite  stehen, 
ußerdem ist noch ein Custos fü r d as  Oeeonom ieum  am  Jo h an n eu m  angestellt. A m  N ationalm useum  iii A g ram  ist der 
Gustos der V orstand, ihm unterstehen zwei Assistenten (p r is ta v ) , einer fü r die historische, der andere fü r die uüturhistorische 

Abtheiluiig, ferner sind zwei D iener augestellt, deren einer die Hansmeisterstelle im  M usealgebäude versieht. Auch am  
kraiuischeu M useum  ist eine T heilnng  der wissenschaftlichen Arbeiten unum gänglich nothwendig. W enn  die S a m m lu n g e n  
Nicht blos zil S chaustellungen dienen, sondern auch belehrend und anregend wirke», und in ihrer E rw eiterung  m it dem 
Fortschritte der Wissenschaft gleiche» S c h ritt  halte» solle», so kau» unmöglich eine einzelne K raft diesen A nforderungen 
genügen. D ie  naturhistorischen und die historischen Fächer nehmen die A rbeit mindestens zweier wissenschaftlich gebildeter 
vachm änner vollends in Anspruch. D a s  M useum  ist au f einen S ta n d p u n k t angelaugt, wo es nicht m ehr au f die frei
willige» G aben  uud Zuflüsse vou S e ite  seiner G önner beschränkt bleiben darf, eine gleichmäßig fortschreitende V erm ehrung 
seiner S a m m lu n g e n  durch K auf und Tausch kauu m ir durch F achm änner gehörig besorgt werden, welche die liöthigcii 
V erbindungen auzukuüpseu wissen, und über die vorhandenen M än g e l und UiivaUstauöigkeiteu sich ein unbefangenes 
Urtheil zu bilden in der Lage sind.

W enn  es sich weiters u m  die B ean tw o rtu n g  der F rag e  handelt, ob hiezu zwei eigens bestellte B eam te 
Nothwendig sind, oder ob diese Geschäfte nicht ebensogut durch einen N aturhistoriker und Historiker von den an  der hiesigen 
Mittelschule bestellten Professoren gegen eine R em unera tion  besorgt werden könnten, so spricht wohl gegen d as  letztere 
A usknuftsm itte l der häufige Wechsel der Lehrer, und der weitere Umstand, daß fü r ein M useum  vor allem  die K enutniß 
der vaterländischen Verhältnisse »»um gänglich uothw eudig ist, diese jedoch häufig gediegene» M ä n n e rn  der Wissenschaft, die 
sich im Laude nicht umschcn könnten, m angelt. E s  könnte demnach von einer solchen S n p p liru n g  n u r  in jenen F ällen , 
toetm keine geeigneten Bew erber sich fü r diesen D ienst meldeten, Gebrauch gemacht werden. W egen der nöthigen einheit
liche» Leitinig hätte  der Custos die Oberaufsicht über sämmtlichc S am m lu n g e n , und den Verkehr nach A ußen zu führet!. 
Außerdem  läge ihm  die speeielle Obsorge der S a m m lu n g e n  seines Faches in der Weise ob, wie der ihm beigegebene 
B eam te die Fächer der anderen Abtheiluiig zu besorge« hätte.

A ußer diese« beide« B ea« lte«  ist am  M useum  auch ein D iener ««bedingt nothwendig, die R einhaltung  und 
Beaufsichtigung der Lokalitäten, der vielen mechanischen Arbeiten, insbesondere d as  P rä p a r ire n  bieten ihm eine anhaltende 
Beschäftigung.

D e r Landes-Ausschuß ist schließlich beauftrag t worden, einen A n trag  wegen R egu lirung  des Custosgehaltes zu 
stellen. Dieser G egenstand w urde schon in den V orjahren  mehrerer M a le  vom C nra to rinm  angeregt, indem der bisherige 
Cnstosgehalt von 450  fl. C- M . nebst N a tu ra lq u a rtie r weder der S te llu n g  eines landschaftlichen B eam ten , noch den 
Wissenschaftlichen A nforderungen, die m an  an  einen Eustos stellt, entspricht. I m  I .  1841 hat d as  M u seum s-C nra to rinm  
>» seiner E ingabe an  die V erordneten-S te lle  vom 20 . A pril Z . 21 ein N orina lp rä lim inare  fü r  d as  M useum  sestzusteUeu
versucht, und darin den Gehalt des Custos m i t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600  fl. C. M .

eines Gehilfen mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   300 fl. C. M .
die Entlohnung des M useumsdieners m i t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150  fl. C. M .
die Ja h resd o ta tio n  fü r enrreute A uslagen  und  neue Anschaffungen mit . . . 350  fl. C. M .

in S um m e eine jährliche Ausgabe vou 1400 fl. E. M .
beantragt.
m ' I n  der Sitzung am 13. Februar 1863 wurde die Dienstespragmatik und Dienstesinstruetion der laiidsch. 
Beamten vom H. Landtage angenommen, nach dieser untersteht der Custos laut 8 30  unmittelbar dem M usenms-Cura- 
w rium ; in dein Berichte über die Organisirung des Amtspersonales und seiner Bezüge wurde damals dem Custos eine 
Gehaltserhöhung ans 600 fl. in Aussicht gestellt. I n  der in der vorjährigen Session vom Landes-Ansschusse angebrachten 
feiten Systemistrung des Persoualstatntes der landschaftlichen Beamten wurde dieser A ntrag wieder ausgenommen, jedoch 
"°>n Landtage vertagt. D a  »n» in gegenwärtiger Vorlage die Anstellung zweier Beamten beim Museum beantragt wird, und 

Rücksicht aus die Unterordnung des Adjuueteu unter de» Custos eine Gchaltsabstusiiug nothwendig erscheint, dürfte
für den Custos ein Gehalt v o n ................................  800  fl. ö. W .
für den Adjuueteu ein Gehalt von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 fl. ö. W.
für den M useum sdiener ein G ehalt v o n   300 fl. ö. W .

y'nlängljch gerechtfertiget erscheinen.



D ie wissenschaftliche V orbildung  der beiden M nsealbeaniten ist m indestens jener der an  den M ittelschulen 
angestelllen Professoren gleich zu halte», daher mich fü r  die Bemessung ihrer Bezüge ein m ittlerer M aßstab  der P r o 
fessorengehalte an  M ittelschulen anznw enden ist.

B o n  den in dieser D arste llung  eiitroicfelten P rinzip ien  ausgehend hat der Landes-Ansschnß m it Benützung 
der fiir d as  steiermärkische Johannen» ! bestehenden Vorschriften die innere O rgan isa tion  des M useum s und die ihm i» 
Z ukunft obliegenden A ufgaben in eben angeschlossenem E ntw ürfe  '/, eines M usealstatu tes zusamniengefaht. D ie  weiters 
beifolgende -/2 Jn strnetion  fü r den Enstos gilt fü r dessen derzeitige S te llu n g  bis z» dem Zeitpunkte, wo ihm ein A djnnct 
w ird beigegeben werden, sie bezieht sich derzeit ans alle S am m lu n g e n , »nd w ird nach zu erfolgenden Ueberweisnng der 
historischen S am m lu n g e n  an den zn bestellenden A djnneten vorzugsweise fü r die natnrhistorischen S am m lu n g e n  zu 
gelten haben.

D ie  In s tru c tio n  fü r den m it der Leitung der historischen A btheilnng zunächst betrauten B eam ten , und die 
näheren B estim m ungen der amtlichen U nterordnung des A djnneten un ter den Enstos werden erst dan n  erfolgen, wenn 
alle für die A etivirung der Adjunetenstelle nöthigen V orarbeiten beendet sein werde».

D a weiters die meisten Fonde, welche Landes-Anstalten betreffe», in die vollständige V erwaltung des
Landes-Ansschnsses übergegangen sind, so hat das auch beim Mnsenmssonde zu geschehen. Seine Werthdoenmente waren 
bisher zwar in der landschaftliche» Hanptkasse anfbewahrt, doch besorgte ein eigener von der Verordnetenstelle ernannter 
Mnsealeassier unter Leitung des M nseunis-Enratorinm s die jährlichen Einnahmen und Ausgabe», die Fruetification der 
Ueberschüffe, »ach einem vom Landes-Ansschusse gutgeheißenen Prälim inare.

D a  weiters der Landes-Ansschnß nach 8 26 der Landesordnnng alle Landes-Anstalten zu leiten und die 
Dienstleistung der ihm untergebenen Beamte» und Diener zn überwachen hat, so verlangt es die neue S tellung  des
M useums und der dabei Bediensteten zn dem Landesansschnsse, statt des Cnratvrinms, dem bisher der Enstos auch in
allen dienstlichen Verrichtungen unterstand, einen nur die wissenschaftlichen Zwecke des M useums im Auge behaltenden 
Musenins-Ausschnß als Beirath zu bestellen, worüber der § 9 des MnsenniSstatntes die näheren Bestimmungen enthält.

Demnach werden vom Landes-Ansschnsse folgende Anträge gestellt:
D e r hohe Landtag wolle beschließen:
1. D a s  su b  '/, angeschlossene M nseum sstatnt, nebst der Jn strne tion  fü r den M usenm s-C ustos su b  "/8 

werden genehmiget.
2. D er Mnseunissond geht mit Beibehaltung seiner derzeitigen W idm ung vom Jah re  1870 in die

selbstständige Verwaltung des Landes über und ist jährlich dessen Prälim inare und der Rechnungsabschluß des Vorjahres 
dem Landtage zur Beschlußfassung vorzulegen.

3. D e r Landes-Ansschnß hat wegen entsprechender U nterbringung der gegenw ärtig in den ebenerdige» Lo- 
ealitüte» des Lyeealgebändes befindlichen M useuinsabtheilung  und wegen E rw eiterung  der M nsenn isränn ie  überhaupt die
nöthigen E inleitungen zn treffen, hiebei zunächst ans die A dap tirung  der ganzen V orderfronte im erste» Stockwerke des
Lyeealgebändes zn reflectircii, wegen Ueberlnssnng der derzeit von der Normalschnle benützten Loealitäten m it der 
Schulbehörde die V erhandlungen zu pflege» und auch den P la n  einer Z nban te  ober dem jetzige» H anptw achgebände in 
reifliche E rw äg u n g  zu ziehen. D ie  diesfälligen B erhandlungsresultate, A nträge, P lä n e  und Kostenüberschlüge sind dein 
Landtage m  der nächsten Session zur Beschlußfassung vorznlegen.

4. D er Gehalt des M nseunis-Eustos wird auf 800 fl. erhöht, derselbe hat nach Vorschrift des Museums- 
stabiles und der neuen Dinstesinstrnetion sein A m t zu besorgen, und liegt ihm bis zur Anstellung eines Adjnneten die 
Verwahrung und Obsorge sänimtlicher Mnsealsammluiigen ob.

6. D e r  Landes-Ansschnß wird ermächtigt die Besetzung der Adjunetenstelle m it 600 fl. und der Dienerstelle
m it 300 fl. im  geeigneten Zeitpunkte vorznnehmen, »nd zw ar der erstereu dann, wenn der S am m lu u g szu w ach s  der 
historischen A btheilnng die dauernde Beschäftigung eines M nsenm sbeam ten  beansprucht. B ei der Eonenrsansschreibnng der 
Adjunetenstelle ist der im  M useunisstatnte vorgeschriebene Nachweis der Archivkenntnisse und der gründlichen historischen 
A usb ildung  von den B ew erbern zu verlangen.

6. D em  M u sen in s-C u ra to r H errn  B a ro n  A nton  Eodelli von Fahnenfeld  w ird fü r seine langjährige um 
sichtige und unverdrossene Leitung der M nsenm sangelegenHeite» der D an k  des L and tages ausgesprochen.

Bei der prineipiellen Wichtigkeit »nd finaiieiellen Bedeutung der im M nsemnsstatnte ausgesprochenen künftige» 
O rganisation dieser Landesanstalt und der obigen Anträge 3, 4, 5, erachtet es der Landes-Ansschnß zu beantragen:

D e r  hohe L andtag  wolle diese V orlage sam m  den angeschlossenen B eilagen  vorerst dem Finanz-Ausschnsse 
zur P rü fu n g  und Berichterstattung znweise». £

Vom kram. Landes-Ausschüsse.
L a i b a c h ,  20. September 1869.
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Ad Z. 4068 de 1869.

M useum -A M .
S 1.

JO a e  kraillischc Landesinnsenni ist eine Landesanstalt, bestimmt, durch ihrc Sam m lungen der Geistesbildung Zweck der An. 
t'cv Siigrub, der Verbreitung nnd Erweiterung nützlicher Kenntnisse, namentlich der Landeskunde Krains, d e r  B e l e b u n g  stalt. deren  E r -  
des Gcwerbefleißes und des Kunstsinnes zn dienen. S eine Sam m lnngen sind ein Eigenthum des Landes K ram ; sie Untcrorbnunfl. 
werden zunächst ans den Einkünfte» des Mnsealsondes nnd insoferne diese hiezn nicht ansreichen, aus Landesmitteln 
"halten und vermehrt. D a s  Museum untersteht iii allem und jedem einzig der krainischen Landesvertretnng.

8 2 .

Die Sam m lungen des M useums beziehe» sich auf das Gebiet: S  mmümaen
a) der Naturwissenschaften,
b) der Geschichte, der Technik nnd Kunst.

8 3.

D ie natnrwissenschaftliche Abtheilnng hat zur Förderung der Naturwissenschaften, namentlich der N atnr- Naturwissen- 
QHchichtr, als Lehrbehelf für den Unterricht, als M ittel zur Aneignung gründlicher Kenntnisse über die Prodnete des Landes leihum 
>̂>s alle» drei Naturreichen, nnd dessen physikalische Beschaffenheit, zugleich auch zur Anregung nnd Belehrung des 
Pnblienms als allgemein zugängliche Schaustellung zn dienen.

S ic  umfaßt:
a) die mineralogische, geognoftische, phaläantologische,
b) die zoologische, nnd
c) die botanische S am m lung  (Herbar).

Hicher gebärt mich die S am m lun g  jener D aten welche die physikalische Geografie des Landes betreffen, als:
Zarten, Höhenbestiininnngen, Grenzvermessnngen, meteorologische Beobachtungen n. s. w.

8 4.

ro. D ie historische Abtheilung hat sich mit der Sainin lllng  geschichtlichen M ateriales in S chrift, Druck und Historische Ab>
sodann aller S orten  der in den verschiedensten Zeiten als gangbares Geld in Verkehr gesetzten M ünzen nnd deren th e ilu n g .

Watzmittel, von Erinnernngs- und Denkmünzen, der zur Münzerzeugung gebrauchten Werkzeuge, endlich von historisch- 
Merkwürdigen Ueberreften brr Vorzeit, und zwar zunächst mit vorzüglicher Rücksicht auf die Begründung und Verbreitung 
ct Kenntniß ber Geschichte des eigenen Landes zn befassen.

Dieselbe umfaßt demnach:
a) das Archiv mit den Untcrabthcilnngc»: der eigentlichen Archivalien, der Handschriften-, Siegel-, W appen- und 

A utografen-Sam m lung,
b) das M ünzeabinet und
c) das Antikencabinet,
d) die technische S am m lung.

8 5.

D er Zweck des Antikencabinetes ist vorzüglich, die ans dem heimischen Boden zn Tage geförderten historisch- Atikencabinet. 
uerkwürdigen nnd zur Aufbewahrung geeigneter Denkmale ber Vorzeit zn sammeln, zn ordnen nnd zu bewahren, 

wn Achuliche Gegenstände ans fremden Ländern sollen von der S am m lung  nicht ausgeschlossen sein, falls sie im
Ausenm noch nicht vertreten sind nnd als Geschenke oder in leicht möglichem Tausche erworben werden können; gegen 
Entgelt jedoch mir dann, wenn dadurch die Vermehrung der S am m lung  an Gegenständen heimischen Ursprunges nicht
""'nträchtigct wird.
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D e r U m fang de» A»tike»cabi»ets erstreckt sich daher auf alle Jah rh u n d erte  und träg t somit im  weitesten 
S in n e  den C harakter einer S a im n ln n g  von Antiken, von Kunst- und m erkw ürdigen Gegenstände» jeder A rt und Zeit 
an  sich.

$ 6.

I n  der technischen und K nnst-A btheiluug sind alle im  Lande üblichen V erarbeitungen  durch K unst und 
Industrie , ohne Vernachlässigung der Kunstproducte der Nachbarländer, oder selbst de# A uslandes in jenen Zweigen, welche 
Hierlands schon betrieben, oder w ofür im Lande die rohen S to ffe  gefunden werden, im  A nge in  behalten.

Werke vaterländischer Künstler sind thnnlichst in einer abgesonderten S a m m lu n g  (L aiibcsgalk rie) aufznsteüen.
Interessante G egenstände der Knust und In d u strie  können, insoserne dadurch der R a u m  fü r die übrige» 

S am m lu n g e n  nicht beeinträchtiget wird, nach eingeholter B ew illigung des Lande? - Ausschusses zeitweilig im M useum  zur 
S c h a u  ausgestellt werden.

8 7.

D ie M nscum sbibliothck hat vor allein die geeigneten literarischen Behelfe zu einem gründlichen S tu d iu m  der 
im M nsenm  vorhandenen S am m lu n g c »  zu bieten. B ei den bezüglichen Anschaffungen ist jedoch ans den Bestand und 
die Ausgabe der hiesigen Lyeealbibliothek Rücksicht zn nehmen.

W eiters sollen daselbst die ans K ra in  B ezug nehmenden W erke und A bhandlungen möglichst vollständig ver
treten sein. B ei der S a m m lu n g  der C an iio liea hat a ls  Grundsatz zu gelten, daß alles im  Laude, oder über dasselbe
verfaßte und gedruckte ohne Rücksicht au f dessen inneren W erth  in der M usealbibliothek aufbew ahrt werde. Diese Unter- 
abtheiluug soll daher enthalten:

a) V on  K rainern  verfaßte W erke,
b ) die über K ra in  oder einen dasselbe betreffende» G egenstand handelnden, und
c) die in K ra in  gedruckten und  erschienenen Werke.

8 8.

D ie oberste Leitung und V erw altung  des M useum s steht deni Landes-Ansschusse nach M aß g ab e  der Landes-
Ordnung, innerhalb  der G renzen der ihm  von» Landtage ertheilten Vollm achten, »nd »ach I n h a l t  des gegenw ärtigen
O rganisatio iisstatiltes zu.

Z u r F ö rderung  der Museumszwecke ist ein M useum sausschuß zu bestellen. Dieser tr it t  in regelm äßig abzu- 
haltenden Couferrcuzcu zusammen und erstattet a » s  eigenem Antriebe oder über ergangene E in ladung  gutächtliche A n träge  
au  de» Landes-Ansfchnß. D ie  M itg lieder werde» vorn Landes - Ausschüsse au f die D a u e r  von drei J a h re n  e r n a n n t .
D e r  M usealeustos hat a ls  solcher in diesem Ausschüsse S itz  und S tim m e . E ine besondere In s tru c tio n  w ird die W irk 
samkeit des Mnscalansschusses näher regeln. D e r  Laiides-Ausschnß soll in der Regel bei zu treffenden V erfügungen, 
wozu wissenschaftliche und besondere Fachkenntnisse nothw endig sind, d as  G utachten des M usealausschusses einholen, doch 
steht ihm auch das Recht zu , in besonderen F ä llen  F achm änner einzuvernehmen, oder aber Commissionen von F ach ' 
m ännern  zu bestelle», um  aus G rund lage  der von denselben abgegebenen G utachten die erforderlichen Entscheidungen ent
weder selbst zu treffen, oder aber zur Entscheidung des L and tages vorzubereiten.

8 10.

D ie B esorgung der M useumsaeschäste und die unm ittelbare Aussicht über die S a m m lu n g e n  geschieht durch 
einen Custos, einen A djnneteu und einen M useum sdiener. D ie  beiden erstereu sind landschaftliche Beam te, werde» a ls  
solche beeidet, a u s  Landesm itteln  besoldet und unterstehen unm itte lbar dem Laudes-Ausschusse, dem sie auch fü r ihre G e- 
schäftsführung verantwortlich sind. I »  Beziehung au f ihre Anstellung und P ensiou irnng , sowie au f die Peusiousbezüge 
ihrer W itw en  und die E rziehnugsbeiträge der unversorgten K inder sind die fü r die übrigen landschaftlichen B eam ten  be
stehenden N orm e» maßgebend. D e r  Custos ist der V orstand  des M useum s. Besondere D ic»stes>J»str»ctio»e» bestimmen
die den M useninsbeam teu  und dem D iener obliegenden Geschäfte.

8 11.

D ie S te lle »  der beiden M useum sbeam ten  sind im C oneursw ege zu besetzen. A ußer den allgem einen A n fo r
derungen, welche an  alle landschaftliche» B eam te gestellt werben und der Kenntnis? der beiden Landessprachen, ist bei der 
jeweiligen C oncnrsausschreibuua darau f Rücksicht zn nehmen, daß sowohl die naturwissenschaftliche, a ls  die historische A b
theilung am  M useum  einen wissenschaftlich gebildeten V ertreter habe. E s  ist daher im  F a lle  von D iensteserledigungen 
ans de» Besitz der erforderliche» Kenntnisse in den speeiellen Fächern, au f welche sich die S a m m lu n g e n  des erledigte» 
Dienstpostens beziehen, ein besonders Gewicht zn legen. F ü r  jede der gedachten A btheilungen sind von dem B ew erber der 
Nachweis der erforderlichen Fachbildung, und von feem N aturhistoriker außerdem  die V ertrau the it m it dem P rä p a r tre »  per 
N a tu ralien , von dem Historiker alle z»r Anstellung a ls  A rchivsbeam te nöthigen Erfordernisse und überdies auch n u m is 
matische Kenntnisse nachzuweise». A uf bereits vorliegende wissenschaftliche Leistungen ist besondere Rücksicht zu nehm en.
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D ie M usenm sbeam tcn  dürfen in der Regel eine andere A nstellung nicht besitzen. N u r bei M an g e l an  geeig
nete» Com petentcn kan» eine der beiden S te lle n  durch eine» an d e rw ärts  angestellten wissenschaftlich gebildeten F achm ann
gegen Bezug einer R em unera tion  besorgt werden.

§ 12.

D e r M useum sdiener w ird über Vorschlag des Cnstos, dein er zunächst untersteht, vom Landes-Ansschnsse er- M u se u m « ,
nann t. E r  ist besoldet, beeidet und kann gegen dreimonatliche A ufkündigung entlassen werden. B ei der A nstellung des diener.
M usen ,nsd ieners ist außer den fü r die landschaftlichen D iener im allgemeinen bestehenden Vorschriften, au f die nöthige
Geschicklichkeit der Bew erber in mechanischen A rbe iten  und ans die K cnntniß irgend eines H andw erkes und Gewerbes, 
das bei den verschiedenen V errichtungen im M u se u m  eine gute V crw erthm ig finde» kann, Rücksicht zu nehmen. I m  F alle  
a ls  der M nsm m sdicncr m it dem P rä p a r ire »  gut nmzngchcn weiß, kann ihm fü r  diese A rbeiten eine angemessene R em u
neration bewilliget werde».

8 13.

Z u r Bestreitung der A uslagen  des M useum s, sowohl fü r die In s ta n d h a ltu n g  und Bereicherung seiner S a m m - D o ta tio n ,
lungen, a ls  auch fü r die O rd n ungsarbeitcn  und einzelnen Anitsbcdürfnissc w ird alljährlich bei der Feststellung des M n -
seum sprälim inares eine entsprechende D o ta tio n  bestimmt, w ofür zunächst die Einkünfte des M nsealfondcs zu 'v e rw en d en  
sind, und bei Unzulänglichkeit derselben a n s  Landcsm itteln  S o rg e  zu tragen  ist.

B ei V erw endung der D o ta tio n  ist nach Thnnlichkeit eine gleichmäßige Bereicherung der verschiedenen S a m m 
lungen im A uge zu behalten.

W enn sich Gelegenheit zu besonders wünschcnswcrthcn E rw erbungen  darbietet, deren Kosten m it der gew öhn
lichen D o ta tio n  nicht bestritten werden können, w ird der L andtag , oder in dringenden F älle»  und bei besonders wichtigen 
E rw erbungen der Landcs-Ansschnß V orsorge treffen.

Z u r B estreitung einzelner kleinerer A usgaben  kann dem Cnstos eine theilweise B ehebung der D o ta tio n  gegen 
spätere R echnungslegung bewilliget werden.

8 14.

D ie  V erm ehrung der M nscum ssam m lnnge»  kann erfolgen: A rte n d e rV e r«
a) durch Geschenke, ' mehrung der
b ) durch Lausch, Sammlungen.
c )  durch Kauf,
d.) durch Ueberlassnng zur A ufbew ahrung,
e) durch wissenschaftliche Landesbereisungen und einzelne Ausflüge.

8 15.

Geschenke sind vom Cnstos in verbindlichster W eise akizunchmeu, au f V erlangen  zu quittiren  und ist dafü r je Geschenke,
nach dem W erthc der S p en d en  entweder u n m itte lb a r oder schriftlich der gebührende D a n k  zu erstatten. B ei besonders
Ulcksichtswürdigcn G aben oder Geber» ist beim Landes-Ansschnsse die A usfe rtigung  eines besonderen Dankschreibens zu
beantragen.

Geschenke, welche keinen wissenschaftlichen oder S am m elw crth  haben, sind in anständiger Weise abzulehncn.

8 16.

Jed e r Tausch von D onblettcn gegen andere Stücke deren E rw erbung  dem Landesm nscnm  wünschenswerlh Tausch,
"scheint, ist vom Cnstos dem Landes-Ansschnsse anznzeige». B ei kostbaren D onblettcn , oder bei solchen, die zu de» S e l 
tenheiten gehören, kann ein Tausch n u r über vo ransgegangene  G enehm igung des Landes-Ausschusscs erfolgen.

8 17.

B ei jedem K aufe von M nsealgcgenständen ist zu berücksichtigen, ob der betreffende Gcgegcnstand im Ver- Kauf,
bältnisse zu anderen nothw endigen E rw erbungen  an  W ichtigkeit der Nächstliegende, und ob derselbe in der bezügliche» 
S an n n lu n g sre ih e  nicht schon entsprechend vertreten sei. U nter den zum  Kaufe angcbotenen G egenständen haben jene, 
solche K ra in  betreffen und m it seiner Geschichte zusainm cnhängcn von den anderen den V orzug. D ie  Ankäufe von 
^un iin lnngsgcgcnständcn  werden vom Cnstos cingclcitct. V on jedem Ankäufe ist die Anzeige an  den Landcs-Ansschnß 
?n erstatten, und bei wichtigen G egenstände» oder einer ganzen S u ite  vorher dessen B ew illigung anzusnchen. Dieser kann 
’!’ dringenden Füllen  und wenn es sich um  eine w crthvollc E rw erbung handelt, innerhalb ded ihm durch seine In struc tion  
^"geräum ten  Rechtes einen entsprechenden Zuschuß zur gewöhnlichen D o ta tio n  gew ähren.

8 18.

. . F ü r  Ueberlassungcn von G egenständen zur A ufbew ahrung oder Schaustellung  im M useum  ist die B ew illigung  Ueberlassnng
? e” Landes-Ausschusscs einzuholen. D em  Ucbcrgcbcr ist ein Cmpfangschein, das Vcrzcichniß der überlassenen Stücke ent- {J®11'ü.ct9w!f(Se* 
yaltcnb, anszufcrtigcn, und ein D u p lica t desselben, von dem Ucbergcbcr bestätiget, in den M nseum sactcn  |u  verw ahren. W a h r u n g .
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Dieser Schein hat zu besagen, daß der Ucbcrgcbcr selbst für die beste B ew ahrung des Scheines zu sorgen habe, indem 
das M useum die fragliche» Ueberaabsstücke immer mir dem Inhaber des Scheines rückzufolgen, und dessen redlichen 
Besitz unter keiner Bedingung in F rage zu stellen hat.

8 19.

D a  das Museum vor allem die vaterländischen Vorkommnisse, insbesondere in natnrhistorischcr Beziehung so 
vollständig als möglich enthalten soll, so ist darauf Bedacht zu nehmen, die Sam m lungen durch Veranstaltung von Ex-
cursioncn mit den noch fehlenden und insbesondere mit merkwürdigen Exemplare» zu bereichern und zu erneuern. Zu
diesem Zwecke kann ei» Thcil der D otation vom Landcs-Ansschussc bewilliget werden. D ie Excnrsionen kann der Custos 
ohne Beeinträchtigung seiner sonstigen Geschäfte entweder selbst unternehmen, oder einen ander» Sachkundigen damit 
beauftragen. Durch die Auslagen für solche Excnrsionen soll jedoch in der Regel ein Betrag von 60 fl. nicht über
schritten werden. Ueber die Resultate solcher Ercursionen in Bezug auf die Vermehrung der Sam m lungen ist in dem 
Jahresberichte (§ 28) besonders Bericht zu erstatten, und über die hiefür ans der D otation bestrittene» Kosten Rechnung 
zu legen.

8 20 .

Um den Sam m lungen Zuwächse auf dem Wege der W idm ung zuzuwendcn, ist es ensprechend:
a) Aufforderungen in den öffentlichen Blättern,
b) specielle Zuschriften an Frcnnde und Gönner des Museums, an  einflußreiche Persönlichkeiten, Rnndschreibe» an 

acistliche und weltliche Behörden zu erlassen,
c) Anträge im Wege des Landesansschnsscs wegen Verwendung bei hohen S ta a ts -  und Kirchenbehörden zur 

Aufforderung der untergeordneten O rgane behufs Nachforschung und Unterstützung der Mnscalzwccke, sowie zur 
Rettung und Sicherung allenfalls gemachter Funde zu erstatten,

d) zeitweilig die interessanteren und wichtigeren Gaben in den Landcsblättern zu besprechen.

8 21.

Benützung der D er im 8 1 ausgesprochenen W idm ung gemäß hat die freieste Benützung des M useums für die Zwecke der
S a m m lu n g e n .  Wissenschaft, der Belehrung und der Production als Grundsatz zu gelten. D en Lehreren der verschiedenen S tudien- 

abtheilungcn ist jene Benützung der M nscuinssammlnngcn für den Unterricht der Stndirenden gestattet, welche ohne Be- 
sorgniß einer Beschädigung seltener und wcrthvollcr Excmplare möglich und zulässig ist. Zn diesem Zwecke sind in der 
mineralogischen Abtheilung außer der Schausainmlnng eine iustrnctivc Schnlsanimluug und für Anfänger kleinere Suiten  
von minder wcrthvollcn Modellen, M ineralien u. s. w. anznlegcn, der Handgebrauch derselben ist jedoch nur außer der 
Zeit des allgemeinen Besuches des M useums gestattet. W en» ein Schüler in einer Abthcilnng der Naturgeschichte schon 
weiter fortgeschritten ist, und für eines und das andere der Fächer besondere Vorliebe, besonders Geschick zeigt, und in 
jeder Beziehung besonders vertrauenswürdig erscheint, so kann demselben die Benützung der Sam m lung  unter Beobachtung 
aller übrigen Bedingungen, welche auch von Fachgelehrten zu beobachten sind, zngestandcn werden. Fachmännern kann 
die Benützung der Sam m lungen mit Einwilligung des Custos und unter dessen eigener Aufsicht in den Mnsenmsloca- 
litäten gestattet werden.

8 22.

Populäre Vor- Zur möglichsten Nutzbarmachung der Muscnmssamnilnngen für das Publicum ist auch deren Benützung bei
träge. populären im M useum abzuhaltcndcn Vorträgen über einzelne Gegenstände und ganze Abtheilungcn unter Beobachtung 

der gehörigen Vorsichten zu gestatten. Bei der in Aussicht stehenden Erweiterung der Museuinslocalitüten ist zur E r
möglichung des UnterichteS in dem Museum selbst die Beischaffnng einer auch als Hörsaal zu benützenden Localität im 
Auge zu behalten.

8 23.

Cntleihunz. D ie Benützung der Mnscnmsgegenstände zu Unterrichtszivcckc» außer den Mnsenmslocalitäten, ober deren
Ausleihen an Fachmänner, um selbe in ihren Privatw ohnnngcn zu benütze», ist in der Regel nnznlüssig. Ausnahmsweise 
und zwar in besonders berücksichtenswcrthcn Fällen können Gegenstände unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln und 
mit Bewilligung des Landes-Ansschusses ausgeliehen werden.

8 24.

S c h a u s te llu n g . Bei der Aufstellung jener Sannnlnnge», welche zugleich als anregende Schaustellung für das Publicum z»
dienen haben, ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Gegenstände unbeschadet der wissenschaftlichen Anordnung einen 
gefälligen Eindruck ans den Beschauer machen- Insbesondere solle» Objecte, die durch ihr Aenßeres oder durch mvC 
Seltenheit anziehend, durch ihr Alter merkwürdig, durch ihre geschichtliche Erinnerung bedeutend, und durch ihre Z u
sammenstellung lehrreich sind, wenn es nur thnnlich ist, zur Schaustellung gelangen.

S a m m lu n g  
a u f  E x c u r-  

sionen.

A n d ere  V e r 
m e h ru n g s 

schritte.
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8 25.

A u  bestimmten T agen  in jeder Woche ist in den Besuchstmiden der Z u tr itt  in das M useum  jederm an Besuch de« 
gestattet. E ine A enderuiig der derzeit bestehenden C inlaßtagen und Besnchstnnden kann n u r m it B ew illigung des Landes- M u se u m s . 
Ausschusses geschehen nnd ist öffentlich bekannt zu machen. F ü r  jede» anderen Besuch hat die A nm eldung beim Custos 
zu geschehen.

8 26.

lieber alle Gegenstände der verschiedenen M useum ssam m lungeu sind entweder nach de» besonderen darüber zu Kataloge u n d  
erlassenden Vorschriften, oder in E rm angelung  solcher nach allgem ein wissenschaftlichen Grundsätzen K ataloge anzulegeu, die J n v e u ta re .  
vorhandenen fortzusehen, die V erm ehrniigs- und Absallsbncher zu führen. I n  diese K ataloge sind sämmtliche nenc E rw er
bungen nachzntragen, uud bei jeder derselben das J a h r  des Erw erbes, sowie die A rt desselben (durch Kauf, Tausch
H. s. w .), bei jedem Kaufe aber auch der K aufpreis uud bei jedem Geschenke auch noch der N am e uud S ta n d  des 
G ebers anzumerken. D ie  ZnwachStabellen sind J a h r  fü r J a h r  besonders anzulegen, sie haben den Nachwuchs der 
S a m m lu n g  leichthin ersichtlich zu machen und a ls  zweite Evidenz neben de» Acten und Rechenbüchern zn diene».

8 27.

W enigstens alle fünf J a h re  soll un ter Jn te rv e n iru u g  eines Laudes-Ausschußbeisitzers und eines B eam ten  der Revisionen, 
landschaftlichen B uchhaltung eine Revision der S am in lu » g e »  nach den K atalogen und Jn v eu ta re»  der S a m m lu n g e n  
vorgeiiommen werde». Solche Revisionen können aber auch w ährend dieser Zeit und überhaupt zu jeder 
Zeit vom Landes-Ausschussc aufgctragcn werden, lieber jede solche Revision ist ein P rotokoll aufzunehmen, welches von 
den Personen, die dabei in tervenirt haben, zn unterfertigen und dem Landes-Ansschusse vorzulege» ist. I »  gleicher Weise 
ist auch bei Uebcrgabe einzelner S am m lu n g e n  in die Haftpflicht des betreffenden B eam ten  vorzugehen.

8 28.

D e r  Landes-Ausschiiß hat am  Ende eines jeden J a h re s  einen Bericht zn veröffentlichen, in welchem alle Ja h re sb e ric h t. 
V erm ehrungen nnd  Bereicherungen, welche die M useum ssam m lungen w ährend des Laufes des J a h re s  erfahren haben, 
alle V eränderungen, merkwürdige nnd interessante Vorkommnisse, welche sich au f das M useum  beziehen, A ufnahm e zn 
finden haben.
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Ad Z. 4068 de 1869.

WrmtiM
- e s  Museal - Custos.

8 1.

_ Dcm Custos liegt die Verwaltung und Obhut der ihm anvertrauten Sam m lungen ob, er hat ihnen in der 
im Musealstatut angcdcntctcn Richtungen seine Aufmerksamkeit unausgesetzt zu widmen, und namentlich außer dem allge
meine» Interesse der Wissenschaft auch das vaterländische im Ange zu behalten, daher er jene Theile deS Kabiuetes, 
welche krainische Gegenstände enthalten mit besonderer S org fa lt zu pflegen haben wird. D ie Aufstellung, Reihnng und 
Aufbewahrung der Saiuiiilnngen hat nach seiner Anordnung zu erfolgen, und ist bei wesentlichen Aendenmgeu und 
durchgreifende» Reformen in dem bisherigen oder einmal angenommenem Systeme die vorläufige Anzeige an den Landes- 
Ausschuß zu machen. E r ist verbunden in allen, die ihm anvertrauten Sam m luugcu betreffenden Angelegenheiten dem 
Landes-Anoschuß schriftliche oder mündliche Auskunft zu ertheile».

8 2 .

D er Enstos hat alle ihm übergebene Sam m lungen, als wären sie sein Eigeuthum zu verwahren, er hat nach 
Kräften das beste deS M useums zu fördern, und jeden Schaden wider gut zu machen, den die Anstalt durch sein V er
schulden erleiden sollte. E r ist verpflichtet und berechtiget über alles das Interesse des Institutes betreffende dem Landes- 
Ausschüsse die von ihm gemachten W ahrnehmungen miUutheileu, auf Gcbrccheu und Uebelstände, welche abznstellen er 
selbst »icht i» der Lage ist, aufmerksam zu machen, und diesfalls Anträge zn stellen.

8 3.

D em  Eustos liegt die Redaction etwaiger seitens des M useums durch den Landes-Ansschnß zn erfolgender 
wissenschaftlicher Pnblieationeii ob, er führt die Eorrespondeuz und Verbindung mit gelehrte» Gesellschafte», wissenschaftlichen 
Vereine» und P rivaten  im Interesse des Museums, er stellt Anträge bezüglich der Vermehrung des S a in m lu u g s s t o f f e s ,  
durch sistematifch zn pflegende Ci»hol»»g vo» Crknudignnge» über intereffaute für das Museum zu acqmrirende M a 
terialien. E r hat auf Desiderate zur Vervollständigung der Sam m lungen aufmerksam zu machen, zum Schüfe der E r
werbung die nothweudigen Verbindungen anznknüpfen, und zu diesem Ende auch deu Erlaß öffentlicher Aufforderungen 
an das Publieum beim Landes-Ansschnsse in A ntrag zu bringen.

8 4.

I n  allen wichtige» Angelegenheiten hat der Custos beim Landes-Ansschnsse cinznschreiten.
D ies hat »amnitlich z» geschehe»:
1. bei Aufrufen und größeren Verlautbarungen zur Erwerbung von Musealgegenstände»,
2. bei Anknüpfung von Verbindungen mit Behörden zur Förderung der Museumszwecke,
3. bei Geschenken von bcdciiteiidciu W crthc und von besonders rücksichtswnrdigen Gebern, riicksichtlich der

Dankschreiben,
4. bei Schenkungen und Dcpositirnnge», weuu sic an lästige und bedenkliche Bedingungen geknüpft

werden sollte«,
5. bei Taiiskhc», wenn selbe den W erth von 5 fl. überschreiten, und überhaupt hinsichtlich deren Vorthcu-

Hastigkeit Zweifel eintreten sollten,
6. bei Ankäufen ganzer Suiten , oder von Stücken die den W erth von 10 fl. übersteigen, _
7. bei Ansuchen um Benützung der Mufcitmsfammlnnnen in jenen Fälle», wo Über deren Z ulässigst

Zweifel obwalten.
8. bei nothweiidig sich ergebenden Reifen zur Unterfnchnng fremder Sam m lungen, zur Abholung derselben

und bei Ercursione», welche mehr als drei Tage in Anspruch nehmen,
9. bei Geschenke» an wissenschaftliche A»stalten,
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10. bei Aufnahme von Hilfsarbeitern für längere Zeit gegen Taggeld,
11. bei Anschaffung neuer Schränke und sonstiger Einrichtungsstücke, ober bei bereu Umgestaltung unter 

Nachweisuug ber Nothwendigkeit'der Anschaffungen oder Umstaltnngen.

8 5.

D er Cnstos hat über sämiutliche Stücke im geschäftlichen Verkehre, als Gescheukwidmungcu, Tausch- rnib 
Kanfabschlnfsc, Bciiütznngsausuchcn, Vorlagen und Eingaben, sowie mich über die Einläufe seitens der Behörden ein G e
stionsprotokoll zu führen.

8 6 .

Desgleichen liegt ihm die Führung der Kataloge Über alle in die einzelnen Sam m lungen gehörigen Gegen
stände, und die Ersichtlichinachuug des jeweiligen S tan d es  der Sarnlungen durch die Verniehruugs- und Abfallsbücher 
ob. Sollte»  einzelne wichtige Saininlniigsgegeustände, ganze Serien derselben ober Jnvcntarstücke ganz ausgeschieden 
werden, so ist bic Zustimmung des Landes-Ailsschusses anznsnche». Außer den wissenschaftlichen Katalogen sind über 
sämiutliche zu den Sam m lungen gehörigen beweglichen Gegenstände, Schränke, Kästen, Einrichtnngsstücke, Werkzeuge 
U. s. w. Jnveutare zu führen.

8 7.

Die sistcinatische Bestimmung und Etiqnetirnng der dem Custos anvertrauten Sam m lungen hat durch diesen 
zn geschehen. E s ist seilte besondere Pflicht, für die gute Erhaltung der S am m lu n g en , zumal für deren Bewahrung vor 
S tand , Feuchtigkeit, zu grellem Lichte, Jnfectenfraß n. s. w ., sowie vor jeder Beschädigung angelegentlich S orge  zu
tragen. Sam m lungen  von Gegenständen, welche einer Zerstörung und dem Verderbnisse leicht unterliegen, sind wenigstens
einmal im Jah re  einer Dctailrevisiou zu unterziehen.

8 8 .

Die Schlüssel zu allen Mnseuinsloealitäteu und Schränken werden vom Custos verwahrt. D ie Eingänge 
zu den Loealitäten sind außer beit Aintsstnnden imb Einlaßtagen sorgfältig versperrt zn halten. E s bars in ben'fclbcix 
zur Verhütung ber Feuersgefahr zu keiner Zeit Licht gebrannt, ober geraucht werde». D ie Loealitäten müssen rein 
gehalten, gehörig gelüftet, und vor Feuchtigkeit bewahrt werden- Arbeitslente, welche nicht für den Dienst im Museum 
beeidet find oder Handwerker müssen, falls sic in den Loealitäten beschäftiget sind, während der ganzen D aner ihrer 
Anwesenheit entsprechend überwacht werden. W enn int Museum ober in btsseii Nähe ein B ranb ausbricht, so hat sich 
ber Custos sogleich im Museum einzufinden, »nb cs haben bic ihm Untergebenen zur Sicherung und n ö tigen falls znr 
Rettung der Sam m lungen nach seinen Anordnungen mitzuwirkeu.

8 9.

Die Amtsstunden des Custos find täglich von 9 bis 2 Uhr, m it Ausnahme der S o n n -  uud Feiertage.

8 10.
D er Custos hat den Besuch des PublieumS an Einlaßtageu in der Regel selbst zu überwachen, er hat die

von den Besuchern etwa gemachten Mcldnngcn oder gebotenen Nachrichten über Funde uud Vorfiudigkeiteu im Lande,
welche das Museum als Landesinstitut intcressiren, anznnehmen, imb davon geeigneten Gebrauch zu machen. Fremde,
Welche zur Zeit, ba bas Museum bem Publicum  nicht geöffnet ist, dasselbe besuchen wolle», haben sich beim Custos zu
weiden, der ihnen den M uscumsdinier zum Führer gibt. E s bleibt jedoch selbstverständlich eine Forderung der Schick- 
“chteit imb bes Austaudes, daß der CustoS Fremde» von hervorragender wissenschaftlicher und socialer S tellung  njid über
haupt Personen vou Distiuetiou sich selbst als Begleiter durch das Museum aubiete. D er Custos wird sich, so weit dies 
seine übrigen Berufsgeschäfte nur immer thuulich erscheinen lassen, bereit finden, den Fachgelehrten mit seinen eigenen 
Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf vaterländische Gegenstände seines Faches an die H and zu gehen. Gutachten 
u"b Auskünfte solchen Personen zu ertheilen, bic nicht Fachgelehrte fitib, ist er nicht verpflichtet.

8 11.
F ü r bie Besorgung außergewöhnlicher Schreibgeschäste kann ber Custos um bic Aufnahme vou Schreibern

hegen Taggeld beim Laiides-Ansschnssc einfommen, falls dies nicht durch die landschaftliche Kanzlei geschehen kann. Eine
jwnlichc Vcihilfc ist ihm auch bei anderen außergewöhnlichen insbefonders bei dringenden Arbeiten, welche durch die Kräfte 

Museums nicht bewältiget werde» können, z» gewähren.

8 12.

q . W ähre»d der Schulferien bleibt daS M useum für de» allgeme»e» Besuch geschlossen, und es kann in dieser
»ett der Custos seinen Urlaub autreten. E s kann aber auch demselben während der Schulzeit zum Zwecke Wissenschaft-

c
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licher B ereifungen im Lande ein U rlaub  ertheilt werden. B ei jedem U rlaubsan tritte  ist es seine Pflicht, keine Gelegenheit 
zu verabsäumen, die Interessen des M useum s wahrzm iehm en, zu welchem Zwecke er auch m it den geeigneten L egitim ationen 
fü r die D a u e r des U rlaubes versehen wird. B eim  A n tritte  des U rlaubes hat er die Schlüssel der M useum sloealitäten  
und der M ünzkästen, letztere m it seinem S iegel gesiegelt, dem L audeshanp tm aun  einzuhändigen, und es ist von diesem 
wegen dessen geigneter S u b s titu iru n g  im  F a lle  von Fremdenbesucheu F ürsorge zu treffen.

8 13.

V or dem Schluffe jedes J a h re s  ist vom Cnstos d as  P rä lim iu a re  der currenten A uslagen  fü r d as  nächst
folgende J a h r  und zur E rw irkung einer entsprechenden D o ta tio n  ein Verzeichnis? der fü r d as  betreffende J a h r  w ü iM e u s-
werthen Aeqnisitionen beim Laudes-Ausschusse eiuzubringeu. I m  F a lle  a ls  dem Cnstos die Behebung eines D o W ii i s -
betrages bewilliget wurde, ist zum  Jahresschlüsse darüber die docum entirte Rechnung zu legen.

§ 14.

Alljährlich hat der Cnstos dem Landes-Ansschnssc in der ersten Woche nach dem abgelanfenen J a h re  über die
w ährend desselben erzielten Bereicherungen und V erm ehrungen der S am m lu n g en , sowie über alle übrigen d as  M useum
betreffenden, erw ühuensw erthen Vorkommnisse einen vollständigen Bericht zu erstatten, in welchem insbesonders diejenigen 
G önner, welche dasselbe m it Geschenken bedacht, oder in anderer Weise gefördert haben, nach N am en und  S ta n d  genau 
auzugebeu sind.
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Porocilo dezelnega odbora
o prosnji gospoda dr. Dragotina B leiw eis-a , nadzdravnika v po
silni delalnici za enomerno postavljenje z drugimi liadzdravniki v 

dezelnih sluzbah in za zboljsanje place.

Slavni dezelni zbor!

V poslednji sesiji je  bil nasvet dezelnega odbora za zboljsanje plaöe gosp. dr. Dragotina 
Bleiweis-a, nadzdravnika v deLelni posilni delalnici na oni das odloäen, keaar bodo razmere posilne 
delalnice po njenem prestroju znane in kedar bo nova noriSnica, ki je bilo sklenjeno, jo zidati, dopusöala, 
re litev  vprasanja zarad ustanovitve vsih oseb v deielnih zdravniikih sluzbah. Vendar se je pa Le
tak ra t pripoznavalo, da je  plada letnih 378 gold. prim arja gosp. dr. Dragotina Bleiweis-a v prim eri z
drugimi veliko premajhna.

Gosp. dr. Dragotin Bleiweis je  zdaj defcelnemu odboru proBnjo podal pristavljaje, da bi mu 
zadobil od slavnega dcLelnega zbora enomerno postavljenje z drugimi nadzdravniki v deielnih sluLbah 
in vedi plaöo, ker je  cela osnova posilne delalnice vLe letos kondana, in ni z nobeno drugo zdravniäko 
osnovo v kaki zvezi.

V podporo svoje prosnje navaja gosp. prosilec ob kratkem  to-le:
1. Da je  bilo zadnja leta Stevilo posilnih delavnidarjcv v prim eri s poprejSnimi leti mnogo 

obilnejSi; jih je od 200 do 260.
Vsled tega ni le stevilo bolnikov za ozdravljanje v bolniinici posilne delalnice mnogobrojno, 

ampak tudi Stevilo onih, ki se pri vsakdanjem pregledovanju cele delalnice za zdravniSko pomoö
oglaSajo, znaSa vsak dan okolo trideset, k tere je  tudi treba zasliSavati in odpravljati, k a r mnogo
dasa jem lje.

2. ltavno toliko ali pa Se celo ved je  opraviti s posiljenkam i, odkar se je meseca junija t. I. 
v posilni delalnici ustanovil poseben oddelk za ienske. ki se mnogokrat rade bolne delajo , ki torej 
mnogo truda prizadevajo, mnogo dasa jem ljejo in ki je treba L njimi veliko potrpeLljivost imeti.

3 . Njegovo primerno in s sedanjem stanjem zdravniSkih vednosti zvezano ozdravljanje brez 
Skode zdravja na zdravilih ved nego 200 gold. stroskov ob letu prihrani.

4. Tudi pri salu iz kitovih je ter (Leberthran), ki se je  prejsnji das bolnikom v preobilm
meri in celo na kvar njih zdravja dajalo, se je  precej prihranilo.

5. PrejSne leta so posiljenke pri vstopü v delalnico babice preiskovale, ki so za vsako 
posiljenko 1 goldinar pladila dobivale; zdaj pa nadzdravnik posiljenke pri vstopu v delalnico sam 
p re isk u je , in s tem vsako pomoto odvme, deLelnemu zalcladu pa stroSke zmanjSa.

6. BoljSa plada za nadzdravnika v posilni delalnici se da tudi iz tega obzira opraviditi, k e r 
ima tako daljed do delalnice, in ki mora vdasi Se celo po nodi v delalnico k  bolnikom iti.

Ker tudi vodstvo delalnice primarjevo marljivost in njegovo primerno in ugodno ozdravljanje
bolnikov potrjuje, ter posebno povdarja, da njegovo previdno ravnanje z delnidarji, ki se le bolne delajo, 
na zdravilih mnogo prihrani, in tudi namcn posilne delalnice, namred poboljSanje siljencev pospeSuje; 
torej spozna deLelni odbor proSnjo nadzdravnika gosp. dr. Dragotina Bleiweis-a za opravideno ter jo 
slavnemu zboru s tem nasvetom predlaga, da bi se izrodila finandnemu odseku v prevdark in v porodanje.

Od kranjskega deielnega  odbora.

V L j u b l j a n i  dne 25. septembra 1869. 1.



202

Z . 3104.

Beilage 44.

Lmcht Des Landes Llusschuffes
in Dtirrkk der Uebernahme des Krmn. UoimaKchnliondes in die Vertvuhrnng 

und VerLoaltung der Uandesbertretnng.

Hoher Landtag!

Nach dem Gesetze vom 14. M a i 1869 (Reichsgesetzblatt N r. 62) betreffend die Grundsätze deS Unterrichts
wesens bezüglich der Volksschulen (§. 66) gehen die Normalschulfonde in ihrem gegenwärtigen tatsächlichen Bestände mit 
allen auf ihnen rücksichtlich der Verwendung für Schulzwecke oder aus besonderen Privatrechtstiteln lastenden Verbindlich
keiten und mit der ausschließlichen Widmung für die Zwecke des öffentlichen Volksschulwesens in die Verwaltung der betref
fenden Länder in der Weise über, daß die Verwahrung und Verwaltung des Stammvermögens dem Landesausschuffe, die 
Anweisung der Ausgaben auf G rund des vom Landtage festgestellten Prälim inares der Landesschulbehörde zukommt.

Zum  Schulfonde derjenigen Länder, welche bisher vom S taa te  einen Zuschuß erhielten, wird ein solcher auch 
ferner mit dem Durchschnittsbetrage jener Sum m e geleistet, welche in den Jah ren  1866, 1867 und 1868 zum betreffenden 
Normalschulfonde aus den allgemeinen Staatseinkünften beigetragen wurde.

Bei der Berechnung dieses Betrages sind aber jene Sum m en vorweg abzuziehen, welche für Zwecke verwendet 
wurden, für die künftig unmittelbar aus S taatsm itteln  vorzusorgen sein wird. (§. 58 und 67 .)

I n  Ausführung dieser Bestimmungen hat S e . Exzellenz der Herr M inister für Kultus und Unterricht dem 
H errn Landeschef in Krain mit E rlaß vom 4. J u n i 1869, Z . 4751 die Weisung ertheilt, die Einleitung wegen Uebergabe 
des Normalschulsondes in die Verwaltung des Landesausschusses zu treffen; ferner die motivirte Nachweisung des ober
wähnten Durchschnittsbetrages, welcher vom Ja h re  1870  angefangen zum Normalschulfonde aus den allgemeinen S ta a ts 
mitteln zu leisten sein wird, sowie den Kostenvoranschlag der hiesigen k. k. Lehrerbildungsanstalt und so weiter, deren Kosten 
seit 187 0  aus den S taatsm itteln  zu bestreiten kommen, abverlangt und schließlich bedeutet, daß wegen Feststellung deS 
Voranschlages des Normalschulsondes für das J a h r  1870  im Wege der Landesgesetzgebung das Geeignete vorzukehren sein 
wird, sobald die Bekanntgabe des obbesagten Durchschnittsbetrages des p ro  1870  gewärtigten Gebahrungsiiberschusses deS 
W iener Schulbücherverlages erfolgt.

Indem  nun der k. k. H err Landcschef in Entsprechung des erhaltenen Ministerialerlasses die Berechnung des 
gedachten Durchschnittsbetrages, so wie den Kostenvoranschlag der hiesigen k. k. Lehrerbildungsanstalt hohen O rtS  in Vor
lage brachte, hat er gleichzeitig mit Zuschrift vom 30. J u n i 1869, Z . 4031, dem gef. Landesausschuffe den beiliegenden 
Ausweis des VermögcnSstandes des krain. Normalschulsondes mit der Einladung mitgetheilt, sich bezüglich des Zeitpunktes 
und der Art und Weise der Uebernahme deS Normalschulsondes in die Landesverwaltung aussprechen zu wollen. Hiebei 
wurde angedeutet, daß die Uebergabe allenfalls unter den beim Glavar'schen Armen-, und beim Waisenfonde beobachteten M o 
dalitäten erfolgen könnte.

Angesichts der mitgetheiltcn Vermögensbilanz, welche zwar einen Aktivstaud von 8 6 .5 40  fl. in Obligationen, 
anderseits aber eine Schuld des Normalschulsondes an das hohe Acrar mit 300 .565  fl. 48 kr. nachwieS, hätte von einer 
Uebernahme dieses Fondes für keinen Fall die Rede sein können; die k. k. Landesregierung theilte jedoch nachträglich mit 
Note vom 10. J u l i  1869 , Z . 4989 , mit, daß diese Schuld des Normalschulsondes an den Staatsschatz bei der Uebergabe 
außer Betracht komme, und daß nur die auf dem Fonde rücksichtlich der Verwendung für Cchulzwecke oder aus besonderen 
Privatrechtstiteln lastenden Verbindlichkeiten mitzuübernehmen wären.

Nichts desto weniger vermochte der Landesausschuß in diesem Gegenstände im eigenen Wirkungskreise weder 
eine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, noch in Acticn zu treten, da er sich hiezu nach seiner Instruktion nicht für er
mächtiget hielt. E r  glaubte vielmehr die Frage wegen der Uebernahme des Normalschulsondes der Entscheidung des hohen 
Landtages Vorbehalten zu sollen, was er der k. k. Landesregierung unterm 18. J u l i  1869, Z . 2937, mit dem Bemerken
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mittheikte, daß er seiner S e its  geneigt fei, der H. krain. Landesvertretung beim nächsten Zusammentritte eine diesfällige
Vorlage zu unterbreiten, und die Genehmigung der Uebernahme des Normalschulfoudes unter den obbezeichneten Bedingun
gen und Modalitäten mit der Bestimmung des Ueberuahmszeitpunktes auf den 1. Jän ne r 1870 zu beantragen.

D a  aber dem Landesausschuffe seither weder eine Mittheilung über die auf dem Normalschulfonde haftenden
Verbindlichkeiten, noch eine Andeutung über die diesem Fonde künftighin aus S taatsm itteln  zu gewährende Subvention, 
noch endlich der im Wege der Landesgesetzgebung festzustellende Voranschlag dieses Foudes für das I .  1870 zugekommen 
ist, so ist der Landesausschuß außer S tande, schon derzeit einen definitiven Antrag im Gegenstände zu stellen, sondern er
stattet in der Voraussicht, daß die noch fehlenden Nachweisungen von Seite der k. k. Landesregierung nachträglich an das
H. H aus gelangen werden, — lediglich den gegenwärtigen Bericht mit dem Antrage, der h. Landtag wolle denselben dem 
Finanzausschüsse zur Erwägung und allfälligen Antragstellung zuweifeu.

V om  krainischcn Laildesausschnsse.

L a i b a c h  am 24. September 1869.

I
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A d  N r. 4031  d e  1869 .

A u s w e i s
fämmtficfjei* Obligationen unh Äctiv-Aapitatien bcs Norinatschuffondes in DCvatn 

5111* Zeit bei* Prätimimrung für Das SofavjaOr 1870.

Der Obligationen nn- Kapitalien

P°st- Betrag
A n m e r k u n gNr . G a t t u n g Datum N r. Yo Einzeln Zusammen

fl- 1kr. fl- kr.

1

I .
I n  Conv.-M imze verzinslich.

A . Bei Staats- u. ständ. Aerar- 
Kassen:

Berlosnngs-Obligation . . . . 1. Aug. 1858 21737 5 9050 9050

D ie Schuld des Nor- 
malschulfoudes an das 
hohe Aerar betrug nach 
der mit Erlaß des k. k.

2 C .-M . Anlehens-Obligation . . 1. Apr. 1858 12271 5 100 —
100

Obersten -Rechnungshofes 
vom 6. M ai 1 8 6 9 , Z .

3

B. Bei Domest.- und Grundentl.- 
Kassen:

Krain. Grundentl.-Obligation . . I .M ä rz  1856 850/l.A 5 90

545 ,146  herabgelangten 
Liquidations-Ausweise mit 
Ende des Jah res  1866 
300565 fl. 48 kr.

4 toetto . . 1. Nov. 1851 1237/ 
lit. A 5 14850 —

5

II .
Znösterr. Währung verzinslich.

A . Bei Staats- it. ständ. Aerar- 
Kassen:

C onvert.-O bligation .................. 3252 5 62450

14940

B. Bei Privaten: >
62450

S u m  m e 86540 86540
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Predlog dezelnega odbora
zarad

naprave mitnice na zeleznicni postaji v Rakeku.

Slavni (lezelni zbor!

Vslcd sklepa slavnega dezelnega zbora dne 3. oktobra lanskega le ta , se je  defcelni odbor s 
piamom pod ätevilko 4820, dne 28. decembra lanakega leta, obrnil na c. kr. deäelno vlado, da bi se 
dovolila mitnica na äelezniöni postaji v Rakeku za poberanje cestnine v podporo vzdrLevanja aklad- 
nih cest.:

1. od R akeka örez Cirknico do kantonske meje med Grahovo in Obloöico, in od Cirknice do
B egunj;

2. skladne ceate, ki pelje od Rakeka v Planino in ki je  napeljana od UnÜske vasi do dräavne 
ceate nad Postojno.

C. kr. deielna vlada je  pa pod stev. 9008, dne 7. januarja t. 1. odgovorila, da posebno iz 
obzira na skladne ceate sosednih okrajev ne more dovoliti, da bi se napravila v Rakeku mitnica, ampak 
da naj se daje za vzdrLevanje omenjenih ceat neobhodno potrebna podpora iz deüelnega zaklada. —

Da je pa kranjski dezelni zaklad tako preoblofcen, da nikakor nemore dajati zadoatne podpore 
za skladne ceate planinskega okraja , to je  le predobro znano, in to kazeta tudi njegov konöni raöun za 
leto 1868. in proraöun za leto 1870.

Poglaviti vzrok zoper mitnico v R ak ek u , ki ga ima c. kr. deäelna vlada pred oömi, je le ta, 
da se ne sm6 dajati p rilika, da bi se tudi po d r u z ih  krajih naprava mitnic na akladnili cestah mogla 
zahtevati. — D eielni odbor je  v naöelu tudi zoper mitnice ali poberanje cestnine, toda le pri navadnih 
razmerah in okolisöinah, ne pa pri tako nenavaanih, kot so v Planinskem ceatnem okraju. — Dovolitev 
mitnice v R akeku bi 6e nikakor ne opraviöevala zahtevanja mitnic na takih skladnih cestah, ki niao 
tako vaLne in tako rabljene, kot so one, za koje bi se pobörala v Rakeku ceatnina. Ali mar niso mitnice 
na dräsavnih ceatah, ktere se vendar iz dräavnega zaklada, t. j. iz davkov tudi onih dr&avljanov delajo 
in popravljajo, k i ai morajo avoje ceate aami delati in v zd riev a ti, ravno tako dobra prilika, da bi se 
moglo zahtevati poböranje cestnine tudi na skladnih cestah? — A li  mar drBavne ceate ne aluLijo tudi 
trgovini in obrtniji ? — Ali mar predpravice bogatih ielezniönih druStev, da smejo razun navadne 
Selezniöne voznine tudi se visok nadavek na srebro pobdrati, ne obtezujojo veliko bolj trgovino, nego b i  
jo obtefcovalo poberanje nizke cestnine na skladnih cestahV

Razlogi za mitnico v R akeku , ki jih  je  cestni odaek v 23. aeji slavnega deielnega zbora 1. 1.

Eovedal, so tako tehtni in neovrgljivi, da bi bilo tefcko in nepotrebno ae druzih iakati in navajati. 
»eielni odbor doatavlja le ge to, da prebivalci planinskega cestnega okraja ne vozarijo toliko po skla

dnih ceatah sosednih okrajev, nego prebivalci s o s e d n ih  okrajev po skladnih ceatah planinskega okraja.
Soseake planinskega cestnega okraja morajo plauevati na vzderLevanje cest 8 do 10 odstotne 

priklade na prave davke, zraven tega morajo pa Se mnogo öaaa zgubiti z njih nadelovanjem. — Ako se 
napravi ceatni zavor ali Sranga v R akeku, se bode poberala ceatnina le od onih vozov, ki ae pri- 
peljejo do R ak ek a , in med temi je  mnogo ütevilo dolgih vozov a kupöijakem lesom in z drugo leanino, 
ki naj huj6 ceato kvarijo. Od vozov, ki ae uatavijo pred Rakekom, ae ne bo, ter bi ae ne mogla ceatnina 
poberati, ako se napravi mitnica v Rakeku. Namen te mitnice je  torej, da oni ljudje, kterim  omenjene 
skladne ceste planinskega okraja naj veö dobiöka donaSajo, plaöujejo ceatnino, ktera bi morala koli- 
kor mogoöe nizka biti, pa bi vendar vzdr&evanje ceat dotiönim krajom moöno zlajaevala.
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Sklicevajo se tedaj na §§. 8. in 24. zakona za skladne ceste od leta 1864. ki oöitno govoreta 
o poberanji cestnice na skladnih cestali, kot o prvem cestnem dohodku, je  deM ni odbor to misli, da naj 
se ponovi zahtevanje za dovolitev mitnice v R akeku, in ker bo brez dvombe dotiöna obravnava vcö 
öasa trajala, naj se za leto 1870. dovoli cestnimu odboru planinskomu potrebna in prim erna podpora iz 
dezelnega zaklada.

Deäelni odbor stavi toraj slcdeöe nasvete:

I .
Slavni deäelni zbor naj
a) izreöe so enkrat prosnjo do slavne vlade za dovolitev mitnice v R akeku za poberanje 

cestnine v podporo vzdrzevanja ces t:
1. od R akeka öez Cirknico do kantonske me je med Grahovo in Obloöico in od Cirknice do

B egunj,
2. za vzdräevanje skladne ceste, k i pelje iz R akeka v P lanino, in k i je tudi napeljana iz 

UnSke vasi do drLavne ceste nad Postojno.
b. Deäelnimu odboru se nalozi, da sc pri slavni c. kr. deLelni vladi po vsi moöi za dovolitev 

te mitnice poganja z dostavkom, da bi se c. kr. dezelna vlada po okoliöinah in v potrebi pri slavnemu 
ministerstvu za to stvar hotela potegniti.

II.

Slavni defcelni zbor naj dovoli planinskemu cestnemu odboru za leto 1870. za popravljanje 
cest denarno podporo 500 goldinarjev iz deäelnega zaklada.

Od deielnega  odbora kranjskega.

V L j u b l j a n i  dne 24. septembra 1869.
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Schreiben des löblichen k. k. LaudespräMums
enthaltend

die M itth eilu n g  eines Erlasses des hohen k. k. M inisterium s des In n e rn  betreffend die Abfassung 
und V erifiziruug der Landtagösitznngs-Protokolle.

E u e r  H o c h w o h l g e b o r e n !

D er Umstand, daß die Sitzungs-Protokolle der heurigen Landtags-Session ausschließlich in slovenischer Sprache 
geführt werden, hat dem H errn Minister des In n e rn  Veranlassung gegeben, mir mit Beziehung auch auf seinen E rlaß  vom 
20. September v. Jah res , welchen ich Euer Hochwohlgeboren mit meinem Schreiben vom 23. September v. Jah re s , 
Z ahl 1536/Pr. mitzulheilen die Ehre hatte, Folgendes zu eröffnen: „ E s  ist zwar Sache des Landtages zu bestimmen,
in welchen Landessprachen verhandelt und das Substrat der Verhandlungen geliefert werden könne; doch ist derselbe hiebet
an  Art. 19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der S taatsbürger gebunden und wird weiters den Umstand 
zu berücksichtigen haben, daß die Landesgesetze für Krain in deutscher Sprache beschlossen werden müssen, da der deutsche 
Text der authentische ist.

D ie stenografischen Berichte, welche das vollständige Bild der Verhandlung zu bieten haben (§. 15 Geschäfts-
O rdnung) folgen eben deßhalb dein Gange der Verhandlung und können daher auch promiscue bald iu der einen bald
in der ändern Sprache kanten.

Anders verhält es sich jedoch mit den Sitzungs-Protokollen (§ . 12 Geschäfts-Ordnung). Diese bilden die 
Unterlage der legislativen Akte des Landtages und konstatiren, ob den verfassungsmässigen Bedingungen einer giltigeu
Beschlußfassung des Landtages Genüge^geleistet wurde; auch sind selbe zur Vorlage an Seine M ajestät kraft der Landes
ordnung bestimmt.

I n  Folge dessen und da der deutsche Gesetzestext derzeit der allein authentische ist, und wohl auch selbst 
authentisch bei zweisprachigem Gesetze bleiben wird, muß die Regierung darauf bestehen, daß diese Protokolle vollinhaltlich 
auch deutsch geführt werden, was nicht ausschließt, daß sie nebstbei auch sloveuisch geführt werden.

Hiebei kommt aber zu bemerken, daß, wenn das Sitzungs-Protokoll in zwei Sprachen geführt wird, auch alles,
w a s  nach § . 1 2  der Geschäfts-Ordnung in dasselbe a u fzu n eh m en  ist, folgerichtig in jeder dieser Sprachen im Landtage 
zum Ausdrucke gebracht werden müßte, ferner, daß das Protokoll in der nächsten Sitzung in jeder der Landessprachen zur 
Verlesung und Berisizirung zu kommen hätte."

Ich  gebe mir die Ehre, diese mit E rlaß  vom 22. d. M onats N r. 3869/M . I . an mich gelangte Eröffnung 
des H errn M inisters des In n e rn  zur gefälligen entsprechenden Verfügung und geeigneten Mittheilung im Landtage hientit 
an Euer Hochwohlgeboren zu leiten.

Empfangen Hoch)vohldicfelben die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.
L a i ba c h  am 26. September 1869.

b. Äonrad. 

An Seine des Herrn 
Dr. Carl Wurzbach Edlen von Tannenberg,

R itters des kais. königl. österr. Leopold-Ordens rc.
Landeshauptmannes in Krain.

Hochwohlgeboren!
L a i b a c h .



208

N r. 1337/Pr.

Beilage 47.

M itth e itim g
des

k. k. löblichen Uandes-Hräsrdmms an dm Uandes-Ausschuss, dass der 
Eeseherrtlvmk tvegen Vertheilung der Eernemdehuttoerdm und Wechsel- 

Gründe, die Allerhöchste Sanktion nicht erhalten hake.

Seine t. und f. apostolische M ajestät haben laut Allerhöchster Entschließung vom 11. l. M t s , dem vom 
krainischen Landtage beschlossenen Gesetzentwürfe — betreffend die Vertheilung der Gemeinde-Hutweiden und Wechselgründe, 
die Sanktion nicht zu erthcilen geruht.

Indem  ich den löblichen Landesausschuß hievon in Folge Erlasses des Herrn M inisters des In n e rn  vom 
13. l. M ts . Z . 3 7 0 7 , in Kenntniß setze, gebe ich mir zugleich die Ehre wohl demselben die mir mit Erlaß des Herrn 
Ackerbauministers vom 22. l. M ts . Z . 5126/630, mitgetheilten M otive der Ablehnung des gedachten Gesetzentwurfes in 
Nachstehendem zu eröffnen:

D er unbedingte und allgemeine Zwang zur Vertheilung a l l e r  Gemeindehutweiden, welchen der Entwurf
durchzuführen beabsichtiget, auch in solchen F ällen , wo die M ajorität der Interessenten oder selbst alle Interessenten
dagegen sind, läßt sich nicht rechtfertigen.

Viele Hutweiden werden auch in Zukunft noch, wenigstens durch längere Zeit, zur gemeinschaftlichen Weide 
benützt werden müssen, was aber nach vollzogener zwangsweiser Vertheilung bei dem Widerspruche eines Einzelnen nicht 
mehr möglich w äre; nicht alle Parzellen können derzeit sogleich einer anderen Kultur zugeführt werden und die durch die 
Aufhebung der Weide bedingte Aenderung der Viehwirthschaft läßt sicht überall s og l e i c h  ohne S törung  durchführen.

I n  gleicher Weise müssen auch im Interesse der Forstwirtschaft, insbesondere bei bestockten Hutweiden, bei 
Gemeinde-Hutweiden, welche Enklaven von Gemeinde-Waldungen bilden, u. drgl. Ausnahmen von der Theilung bewilliget 
werden.

D er Entwurf läßt es ferner unbestimmt oder zweifelhaft, w a s  zu theilen ist.
D er Ausdruck Gemeinde-Hutweiden und der zur Erklärung beigesetzte Ausdruck Gemeindeweiden läßt es zwei

felhaft, welche der manigfaltigen Arten von Rechtsverhältnissen unter das Gesetz fallen und wie dieselben mit Rücksicht 
auf diese Manigfaltigkeit zu behandeln sind. D er §. 7 überläßt die Theilung, die Bestimmung des Maßstabes und drgl. 
zunächst dem „W illen der Gemeinden." E s ist unklar, ob darunter die Gemeindevertretungen oder nutzungsberechtigten 
Ih e ilh ab e t, oder in welchen Fällen die einen oder die anderen zu verstehen seien, ob insbesondere bei Gemeindevermögen 
die Bestimmung des §. 62 der Gemeindeordnung zur Anwendung kommen soll.

E s fehlen Bestimmungen über den Vorgang, wenn ein vollständiges Uebereinkommen nicht erzielt wird, über 
die Rücksichten, welche in solchen Fällen auf allfällige Majoritätsbeschlüsse zu nehmen sind, über die Erhebung des S tim m en
verhältnisses u. drgl.

Nach §. 8 sollen die Verhandlungen nach dem Patente vom 5. Ju li  1853 mit Ausschluß des § . 11, Absatz
1 und nach dem Gesetze vom 31. Oktober 1857 gepflogen werden.

Viele Bestimmungen dieser Gesetze sind jedoch auf die Vertheilung der Gemeindeweiden nicht oder nur schwer 
anwendbar, auch ist es allseitig anerkannt, daß das Verfahren nach diesen Gesetzen an manchen Gebrechen leidet. D ie 
Lösung der zahlreichen hieraus sich ergebenden Zweifel kann nicht dem Ermessen der Exekutivorgane übertragen werden.

W ird nur ein Theil der Gemeinde vertheilt und würde sich selbst die Theilung auf sämmtliche Hutweiden 
erstrecken, so muß die Benützung des übrigen Theiles oder anderer Gemeingründe, auf welchem die Gemeinde sich gleich
zeitig erstreckte, in Verbindung mit der Theilung ebenfalls geregelt werden.

S o ll die Theilung der landwirtschaftlichen Interessen wirklichen Vortheil verschaffen, so mnß sie in eine
zweckmäßige Verbindung gebracht werden mit der Arrondirung des gestimmten Grundbesitzes, was, wenn auch nicht überall
aber doch in sehr vielen Fällen ausführbar is t, worauf aber weder der Entw urf noch die in denselben einbezogenen 
Gesetze Rücksicht nehmen.

Abgesehen von einzelnen anderen Bedenken minderer A rt sind dieses die wesentlichen Gründe, welche nach den 
dem Herrn Ackerbauminister auch von den übrigen beteiligten Ministern gewordenen Mittheilungen die Veranlassung 
gegeben haben, den vorgelegten Gesetzentwurf in der beschlossenen Form der a. h. Sanktion nicht zu empfehlen.



Beilage 47. 2 0 9

Aus dieser M otivirung wolle der löbl. Landesausschuß entnehmen, daß gegen die vom Landtage beschlossene 
M aßregel selbst, keine prinzipiellen Bedenken bestehen, daß vielmehr auch von der Regierung in der vom Landtage auSge- 
gaugenen Anregung derselben die wichtigste Vorbereitung zur Beseitigung eines der wesentlichsten Hindernisse jedes 
Fortschrittes in der Bodenkultur erkannt wird.

D er Herr Ackerbauminister hat demnach in seinem obgedachten Erlasse unter Hinweisung auf die mit a. h. 
Entschließung von 13. August l. I .  (R . G . B . N r. 144 de 1869) angeordnete Uebertraguug der auf die Zerstücklung 
von Grundstücken Bezug nehmenden legislativen Verhandlungen aus dem Wirkungskreise des Ministeriums des In n e rn  in 
jenen des Ackerbauministeriums, unter Einem auch die Versicherung ausgesprochen, daß er —  die große Bedeutung der 
angeregten Frage für die Landeskultur in Krain nicht verkennend, dahin wirken werde, daß den Gemeinden oder sonstigen 
Besitzern von einer Gemeindebenützung unterliegenden Grundstücken, welche zu einer den landwirtschaftlichen Bedürfniffen 
zusagenden Vertheilung derselben oder sonstigen entsprechenden Regelung der Besitz- und Benützungsverhältnisse schreiten 
wollen, durch die Gesetzgebung sowohl als durch andere M aßregeln jede das Geschäft fördernde Erleichterung und die 
volle Mitwirkung und Unterstützung zugewendet werde, welche ein für die Landeskultur so wichtiger Gegenstand erheischt. —

Ein den Landesverhältnissen, den land- und forstwirthschaftlichen Bedingungen so wie den verschiedenartigen 
Rechtsverhältnissen entsprechendes Gesetz erfordere jedoch eine sorgfältige Vorbereitung, insbesondere auch die Ordnung 
eineS jenen Verhältnissen entsprechenden V erfahrens, welches den Gemeinden und Grundbesitzern sowohl für die nicht 
selten schwierige und verwickelte Auseinandersetzung und Feststellung der Rechtsverhältnisse als auch für die ökonomische 
vorteilhafte  Vertheilung und sonstige Regelung die notwendige fachmännische Mitwirkung in sicherer rascher und wenig 
kostspieliger Weise verschafft.

Schließlich hat der Herr Ackerbauminister bezngnehmeed auf den §. 7 des vom Landtage beschlossenen G e
setzes, laut welchem es durch 2 Jah re  dem Willen der Gemeinden überlassen bleiben sollte, die Gemeindehutweiden selbst 
zu vertheilen, noch bemerkt, daß einem solchen Uebereiukommeu innerhalb den gesetzlichen Bestimmungen selbstverständlich 
auch derzeit kein H m d c r m ß  im Wege stehe, und daß es innerhalb jenes Zeitraumes sicherlich gelingen dürfte, im Wege 
der Gesetzgebung auch für jene Fälle fördernd zu sorgen, wo ein solches Uebereinkommen bis dahin nicht zu S tande 
kommen sollte.

D er löbliche Landesausschuß wird ersucht, diese Mittheilungen dem jetzt versammelten Landtage zur Kenntniß 
zu bringen, welcher sich allensals zu einer Beschlußfassung in dieser Angelegenheit bestimmt finden könnte.

L a i b a c h  am 25. September 1869.

b. Konrrrd.

An den

löblichen krainischen Landesausschuß
in

Laibach.
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Dlcgicntiiflsnorfttflc.

Ersetz über Hrnützung, Urrtung und Kbbiehr drr Erbanssrr.

M it Zustim m ung des L a n d ta g e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . finde Ich  auf G rundlage der über das Wafserrecht
im Rcichsgesctze vom 3 0 . M a i 1 8 6 9 , R r . 93  R . G . B l . ,  enthaltenen Bestimmungen anzuordnen, wie folgt:

e A r t i k e l  I .

D a s  beiliegende Gesetz über die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer hat mit d e m .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
in  Wirksamkeit zu treten.

M it  diesem Tage treten alle Gesetze und Verordnungen, welche sich auf die Gegenstände dieses Gesetzes 
beziehen und mit den Bestimmungen desselben in Widerspruch stehen, außer Kraft.

Ar t i k e l n .

D ie  nach den früheren Gesetzen erworbenen Wasierbenützungs- oder sonstigen, auf Gewässer sich beziehenden 
Privatrechte bleiben aufrecht.

D er Bestand und Umfang solcher Rechte ist nach den früheren Gesetzen zu beurtheilen, die Ausübung derselben, 
sowie das Verfahren richten sich nach diesem Gesetze.

A r t i k e l  III.

M it dem Vollzüge dieses Gesetzes werden die Minister für Ackerbau, Justiz, Inneres und Handel beauftragt.

Erster Abschnitt.
Von der rechtlichen Eigenschaft der Gewässer.

§• i .
D ie  rechtliche Eigenschaft der Gewässer ist nach den Grundsätzen des allgemeinen bürgerlichen Rechtes und 

insbesondere nach den Bestimmungen des § § . 2 bis 7 dieses Gesetzes zu beurtheilen. (§ . 1 des Reichsgesetzes).

§• 2.
Flüsse und Ström e sind von der S te lle  an, wo deren Benützung zur Fahrt mit Schiffen oder gebundenen 

Flössen beginnt, mit ihren Seitenarm en öffentliches G ut und behalten diese Eigenschaft auch dann, wenn diese Benützung 
zeitweise unterbrochen wird oder gänzlich aufhört. (§ . 2 des Reichsgesetzes.)

§• 3.
Auch die nicht zur Fahrt mit Schiffen oder gebundenen Flössen dienenden Strecken der Ström e und Flüffe, 

sowie Bäche und S een  und andere fließende oder stehende Gewässer find öffentliches G u t, in soweit sie nicht in Folge 
gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer Privatrechtstitel Jemandem zugehören. D ie  den Besitz schützenden Vorschriften 
des allgemeinen bürgerlichen Rechtes werden hiedurch nicht berührt (§ . 3 des Reichsgesetzes).
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§• 4 .

9iachstehende Gewässer gehören, wenn nicht von Anderen erworbene Rechte entgegen stehen, dem Grundbesitzer:
a) D a s  in seinen Grundstücken enthaltene unterirdische und aus denselben zu Tage quellende Wasser, mit A us

nahme der dem Salzmonopole unterliegenden S a lz q u e l le n  und der zum Bergregale gehörigen Cementwäsier.
b) D ie  sich auf seinen Grundstücken ans atmosphärischen Viieberfchlägcn ansammelnden Wässer.
c )  D a s  in B ru n n e n , Teichen, Cisternen oder anderen auf G ru n d  und Boden des Grundbesitzers befindlichen

Behältern oder in von demselben zu seinen Privatzwecken angelegten Kanälen, Röhren rc. eingeschlosiene Wasser.
d) D ie  Abflüsse aus den vorgenannten Gewässern, so lange sich erstere in ein fremdes Privat- oder in ein öffentliches

Gewässer nicht ergossen und das Eigenthum des Grundbesitzers nicht verlassen haben (§ . 4  des Reichsgesetzes).

§. 5.
Privatbäche und sonstige fließende Privatgewässer sind, insofern  nichts anderes nachgewiefem wird, a ls Zugehör 

derjenigen Grundstücke zu betrachten, über welche oder zwischen welchen sie fließen, und zwar nach Maßgabe der Uferlänge 
eines jeden Grundstückes (§ . 5 des Reichsgesetzes).

§• 6.
D ie  Regierung kann fließende Privatgewäsier, welche sich znr Befahrnng mit Schiffen oder gebundenen Flössen 

eignen, zu diesem Zwecke unter Anwendung der Vorschrift des § . 365 a. b. G . B . als öffentliches G ut erklären (§ . 6 
des Reichsgesetzes).

Zweiter Abschnitt.
Von der Benützung der Gewässer.

§• 7.

D ie Benützung öffentlicher Gewäsier zur Floß- und Schifffahrt wird durch die hierüber in Floß- und Schiff- 
fahrtsakteu, in Conventionen, dann durch die besonderen F loß -, Schifffahrts-, Strom polizei- und Kanalordnnngen und die
sonstigen in dieser Beziehung erlassenen Specialgesetze und Verordnungen geregelt.

D ie  Errichtung von Privatüberfuhrsanstalten mit gewerbsmäßigem Betriebe ist auf Privat- und öffentlichen 
Gewässern, die Errichtung solcher Anstalten ans schiffbaren Gewässern jedoch, selbst ohne gewerbsmäßigen Betrieb, nur mit 
behördlicher Genehmigung zulässig (§ . 7 des Reichsgesetzes).

§• 8.
D ie Uferbesitzer sind verpflichtet, das Landen und Befestigen der Schiffe und Flöße an den dazu behördlich 

bestimmten Plätzen, in soserne sie dafür keine Vergütung bezogen haben, auch fernerhin unentgeltlich zu dulden. Wird zum 
Landen oder Befestigen der Schiffe und Flösse ein dazu noch nicht verwendeter Theil ihres Grundeigenthums in Anspruch 
genommen, so haben sie ein Recht aus Entschädigung.

D ie  Userbesitzcr sind ferner verpflichtet, das Begehen der Ufer durch das zur wasserpolizeilichen Aufsicht 
bestellte Personale, sowie bestehende Leinpfade unentgeltlich zu dulden, und können blos ausnahmsweise dann eine Entschä
digung fordern:

a) wenn diese Forderung auf einem besonderen Rechtstitel beruht, oder
b) wenn zur E rha ltung  eines bestehenden Leinpfades ein dazu noch nicht verwendeter T heil ihres G rundeigenthum s

in Anspruch genommen wird.
D ie Erwerbung der zum Landen und Befestigen der Schiffe und Flösse oder zur Herstellung von neuen Lein

pfaden erforderlichen Grundstücke ist nach dem allgemeinen bürgerlichen Rechte zu benrtheilen (§ . 8  des Reichsgesetzes).

§• 9.
I n  Nothfällen ist es gestattet, an jedem geeigneten Platze zu landen, sowie die Ladung der Flösse und Schiffe 

und n ötigen fa lls  die Fahrzeuge selbst bis zur möglichen Weiterbeförderung auf die Ufer auszusetzen, wofür der Uferbesitzer 
im Falle einer erlittenen Beschädigung von dem Floß- oder Schiffseigenthümer, unbeschadet des dem Letzteren gegen dritte 
Personen etwa zustehenden Rückersatzanspruches, eine angemessene Entschädigung zu verlangen berechtiget ist (§. 9 des 
Reichsgesetzes).

§. io.
Derjenige, welchem ein Privatgewäsier zugehört, kann dasselbe, unbeschadet der durch besondere Rechtstitel 

begründeten Ausnahmen, für sich und für Andere nach Beliebe» gebrauchen und verbrauchen.
B ei fließenden Wässern ist die Benützung durch die Rechte der übrigen Wasserberechtigten, sowie durch die 

aus dem Zusammenhänge und der Unentbehrlichkeit des Wassers hervorgehenden öffentlichen Rücksichten nach M aßgabe der 
Gesetze beschränkt.
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Insbesondere darf durch die Benützung des W assers von S e ite  des P rivateigenthüm ers keine das Recht eines 
Anderen beeinträchtigende V erunreinigung des W assers, kein solcher Rückstau und keine Ueberschwemmung oder V ersum pfung 
fremder Grundstücke verursacht werden (§ . 1 0  des Reichsgesetzes).

§• 11.
D e r  E igenthüm er eines Grundstückes darf den natürlichen Abfluß der über dasselbe fließenden Gewässer zum 

Nachtheile des unteren Grundstückes nicht willkürlich ändern.
Dagegen ist auch der Eigenthümer des unteren Grundstückes nicht befugt, den natürlichen Ablauf solcher Gewässer 

zum Nachtheile des oberen Grundstückes zu hindern (§ . 11 des Reichsgesetzes).

§. 12
D aS von dem Eigenthümer des Grundstückes aus einem Privatgewässer abgeleitete und unverbrauchte Wasser

ist, bevor es ein fremdes Grundstück berührt, in das ursprüngliche B ett zurückzuleiten, es wäre denn, daß durch eine andere
Ableitung den übrigen Wasserberechtigten kein Nachtheil zugefügt wird (§ . 12  des Reichsgesetzes).

§. 13.
Vereinigen sich die Eigenthümer mehrerer an einander grenzenden Uferstrecken zu einer gemeinschaftlichen Benützung

oder Leitung des W assers, so werden ihre Grundstücke in dieser Beziehung Dritten gegenüber a ls ein Ganzes behandelt
(§ . 13  des Reichsgesetzes).

§. 14.
Gehören die gegenüberliegenden Ufer eines fließenden Privatgewässers verschiedenen Eigenthümern, so haben, 

wenn kein anderes nachweisbares Rechtsverhältniß obwaltet, die Besitzer jeder der beiden Uferseiten nach der Länge ihres 
Uferbesitzes ein Recht auf die Benützung der Hälfte der vorüberfließenden Wassernienge (§ . 14  des Reichsgesetzes).

§• 15.
I n  öffentlichen Gewässern ist der gewöhnliche, ohne besondere Vorrichtungen vorgenommene, die gleiche Benützung 

durch Andere nicht anschließende Gebrauch des Wassers zum Baden, Waschen, Tränken, Schwemmen und Schöpfen, dann 
die Gewinnung von Pflanzen, Schlam m , Erde, S a n d , Schotter, S teinen  und E is, soweit dadurch weder der Wasserlauf 
und die Ufer gefährdet, noch ein fremdes Recht verletzt, noch Jemanden ein Schade zugefügt wird, gegen Beobachtung der 
Polizeivorschristen, an den durch dieselben von dieser Benützung oder Gewinnung nicht ausgeschlossenen Plätzen Jedermann 
gestattet.

§. 16.
Jede andere, a ls die im §. 15  angegebene Benützung der öffentlichen Gewässer, sowie die Errichtung oder 

Aenderung der hiezu erforderlichen Vorrichtungen und Anlagen, welche auf die Beschaffenheit des W assers, auf den Lauf 
desselben, oder auf die Höhe des Wasserstandes Einfluß nehmen oder die Ufer gefährden kann, bedarf der vorläufigen 
Bewilligung der dazu berufenen politischen Behörden.

D iese Bewilligung ist auch bei Privatgewässern erforderlich, wenn durch deren Benützung auf fremde Rechte 
oder auf die Beschaffenheit, den Lauf oder die Höhe des Wassers in öffentlichen Gewässern eine Einwirkung entsteht.

§. 17.
Z u den Wasserwerken, deren Errichtung der Bewilligung der competenten politischen Behörde nach §. 16  bedarf, 

gehören insbesondere Triebwerke und Stauanlagen.
Auch zu jeder A bänderung derselben m u ß , in soferne sie auf den Lauf, das G efälle oder den Verbrauch des 

W assers E in fluß  h a t, vorher die B ew illigung der zuständigen politischen Behörde eingeholt werden.

§. 18.

I n  der von der politischen B ehörde über die B ew illigung auszufertigenden Urkunde sind der O r t ,  daß M a ß  
und die A rt der Wasserbenützung zu bestimmen. D abei können nach E rfordern iß  der Umstände besondere, den allgemeinen 
Wassergebrauch regelnde und sichernde Bedingungen festgesetzt und die B ew illigung auch auf eine n u r beschränkte D au er 
oder gegen W iderruf ertheilt werden.

§. 19-

D a s  von der politischen Behörde zu bestimmende M aß der Wasserbenützung richtet sich einerseits nach dem 
Bedarfe des Bewerbers und anderseits nach dem Wasserüberschusse, welcher mit Rücksicht auf den wechselnden Wasserstand 
zur weiteren Benützung verfügbar ist. D ieses M aß  darf in keinem Falle so weit gehen, daß Gemeinden und Ortschaften 
bei Feuersgefahr oder für die Zwecke der W irtschaft ihrer Bewohner der Wassernoth ausgesetzt werden.
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§. 20.
D ie bewilligten Anlagen und Vorrichtungen sind von dem Besitzer in einem solchen Stande herzustellen und 

zu erhalten, daß sie dem Wasier und dem Eise einen thunlichst ungehinderten Ablauf lasten, der Fischerei und anderen 
Nutzungen keine unnöthige Erschwerung oder Beeinträchtigung verursachen, und daß keine Wafserverschwendung eintrete.

Würde von dem Betheiligten der Nachweis geliefert werden, daß dieser Anordnung nicht entsprochen wird, so 
ist über dessen Ansuchen in angemessener Frist von der politischen Behörde die Abstellung der Gebrechen aufzutragen, und 
nach fruchtlos verstrichener Frist auf Kosten der Säum igen zu bewerkstelligen.

§. 21.
Können Rückstauungen, Versumpfungen oder andere Beschädigungen die in Folge eines Stauwerkes entstanden 

sind , durch Tieferlegung oder Abänderung des Werkes beseitigt werden, so müssen die Werksbesitzer die entsprechenden 
Abänderungen vornehmen.

D ie  Frage, wer die Kosten einer solchen Abänderung zu tragen, beziehungsweise dem Werksbesitzer zu ersetzen 
h at, richtet sich nach den allgemeinen civilrechtlichen Grundsätzen.

§. 22.
B ei allen Triebwerken nnd Stauanlagen ist der erlaubte höchste und im Falle der Verpflichtung, das Wasier 

in einer bestimmten Höhe zu erhalten, auch der zulässig niederste Wasserstand durch Staupfähle (Normalzeichen, Ham-, 
Haim- oder Aichpfähle oder Aichstöcke) oder andere bleibende Staum aße auf Kosten der Besitzer dieser Werke und Anlagen 
zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist bei den auf Grund dieses Gesetzes zu errichtenden Triebwerken und Stauanlagen  
gleich bei ihrer Errichtung, bei bereits bestehenden derlei Werken aber, bei welchen dieselbe fehlt, binnen der Frist von zwei 
Jahren vom Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes zu bewerkstelligen. D a s  Staum aß muß an einer S te lle ,  wo es leicht 
beobachtet werden kann und für die Beiheiligten zugänglich ist, nach den Regeln der Kunst genau uud in solcher Weise von 
den Betheiligten hergestellt und erhalten werden, daß dasselbe gegen absichtliche Einwirkungen, sowie gegen Zerstörung durch 
Zeit und Zufall möglichst gesichert ist.

§. 23.

Sobald  das Wasser über die durch da« Staum aß festgesetzte Höhe wächst, muß der Stauwerksbesitzer durch 
Oeffnung der Schleußen, sowie überhaupt durch Wegräumung aller Hindernisse den Wasserabfluß so lange befördern, bis 
daS Wasser wieder auf die normale Staumaßhöhe herabgefunken ist.

I m  Unterlassungsfälle sind diejenigen, welche dadurch gefährdet oder benachtheiliget werden, vorbehaltlich des 
Anspruches auf Schadenersatz, zu verlangen berechtigt, daß dieser Abfluß durch die Ortspolizeibehörde auf Kosten und 
Gefahr des säumigen Stauwerksbesitzers bewerkstelligt werde.

§. 24.
D ie Form der Staum aße und die bei deren Aufstellung zu beobachtenden Vorsichten werden durch Verordnungen

bestimmt.
§. 25.

Wasserbenützungsrechte, welche in der Urkunde über die behördliche Bewilligung nicht ausdrücklich auf die Person 
deS Bewerbers beschränkt worden sind, gehen auf den jeweiligen Besitzer derjenigen Betriebsanlage oder Liegenschaft über, 
für welche die Bewilligung erfolgt ist.

D ie  Abtrennung solcher Rechte von den ursprünglichen und deren Übertragung zu einer anderen Betriebsanlage 
oder Liegenschaft, darf blos mit Zustimmung der Behörde stattfind;n, welche die Bewilligung überhaupt ertheilt.

§. 26.
W enn aus einem öffentlichen Gewässer die Zuleitung des WasserS in für Privatzwecke errichtete Kanäle, Teiche 

oder Leitungen stattfindet, sind bei dem Gebrauche oder Verbrauche dieses Wassers die Bedingungen der hiezu erhaltenen 
Bewilligung maßgebend. Hiebei hat im Zweifel a ls Regel zu gelten, daß sich die Bewilligung und Erwerbung des Wasser
benützungsrechtes blos auf den Bedarf der Unternehmung des Berechtigten beschränkt, und daß, wenn sich ein Wasserüberschuß 
zeigt, der Staatsverw altung die Verfügung hierüber zusteht.

§. 27.
Auch wenn die Erfordernisse der Enteignung nach §. 365 des allg. b. G . B .  nicht eintreten, kann, um die 

nutzbringende Verwendung des Wassers zu fördern oder dessen schädliche Wirkungen zu beseitigen, im Verwaltungswege 
verfügt werden:

a) daß bei fließenden Privatgewässern derjenige, dem das Wasser zugehört, in soweit er es nicht benöthiget und
innerhalb einer ihm behördlich zu bestimmenden, den Verhältnissen entsprechenden Frist auch nicht benützt, eS
Anderen, die es nutzbringend verwenden können, gegen angemessene Entschädigung überlasse;
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b) daß Besitzer von Liegenschaften die Begründung von Servituten aus ihrem Besitzthuine gegen angemessene 
Entschädigung zu dem Ende gestatten, damit Anderen gehörendes Wasser von einer Gegend nach einer anderen 
über ihren Grund und Boden geleitet und daselbst die zu dieser Leitung erforderlichen Werke und Anlagen 
errichtet werden. V on der Uebernahme einer solchen S ervitu t können jedoch die Grundbesitzer durch Abtretung 
der zur Ausführung der Leitung und der entsprechenden Anlagen erforderlicher Grundfläche sich befreien, für 
welche Abtretung ihnen eine angemessene Entschädigung gebührt.
Würde durch die Wasserleitungsanlage das Grundstück für dessen Besitzer die zweckmäßige Benützbarkeit verlieren, 

so ist auf sein Verlangen das ganze Grundstück abzulösen (§ . 15 des Reichsgesetzcs).

§ . 28 .
Wird auf Grund des vorstehenden ParagrapheS das dem Eigcnthümer entbehrliche Wasser einem Anderen zur 

Benützung verliehen, so ist in der von der Staatsverw altung zu crtheilenden und nach Vorschrift des §. 18 auszufertigenden 
Bew illigung jedenfalls auch die Bedingung aufzunehmen, daß von der ertheiltcn Bewilligung bei sonstigem Erlöschen derselben 
binnen einer angemessen festzusetzenden Zeitfrist Gebrauch gemacht werden muß.

D a s  Erlöschen des ertheilten Benützungsrecbtcs kann auch dann ausgesprochen werden, wenn die festgesetzte 
Entschädigung nicht gehörig an den Bezugsberechtigten abgeführt wird.

§. 29.
W ie weit sich die Rechte der Bergbauunternehmer auf abflicßende Grubenwäffer erstrecken, und welche besonderen 

Wasserrechte denselben überhaupt zustchen, bestimmt das Berggesetz.

§. 30.

D ie  Benützung der Gewässer zur Holztrift wird durch das Forstgcsetz und die Triftordnungen, die Benützung 
der Gewässer zur Fischerei durch die Fischereiordnungen geregelt.

§. 31.
Unternehmer von Bewässerungsanlagen, dann von Triebwerken und Stauanlagen, deren Errichtung überwiegende 

Vortheile für die Volkswirthschaft erwarten läß t, können nach Maßgabe des §. 27, l it . b, (§. 15 des Reichsgesetzcs) 
verlangen, daß ihnen zur Z u- und Ableitung des W assers, sowie zur Errichtung der erforderlichen Stauwerke, Schleußeu  
und sonstigen Vorrichtungen gegen angemessene Schadloshaltung auf fremdem Grunde die entsprechende Dienstbarkeit eingeräumt 
oder nach W ahl des Grundeigenthümers der nöthige Grund und Boden abgetreten werde.

D ieses Zwangsrecht erstreckt sich jedoch nicht auf Gebäude mit den dazu gehörigen Hofräumen und Hausgärten. 
Würde durch die Anlage das Grundstück für den Eigeuthümer die zweckmäßige Benutzbarkeit verlieren, so kann 

er auf Ablösung des ganzen Grundstückes dringen.
§. 32.

B ei Anlegung offener Gräben und Kanäle haben die Unternehmer nebst den ihnen zu Folge des §. 491 des
a. b. G . B .  obliegenden Verbindlichkeiten auch die Verpflichtung, die zur Verbindung der beiderseitigen Ufer nothwendigen 
Brücken und S teg e , bei hochgebauten Wasserleitungen und Kanälen aber auch die nothwendigen Durchlässe und die zum 
Schutze der Sicherheit von Personen und Eigenthum erforderlichen Vorkehrungen herzustellen und zu erhalten.

§• 33.
D er Eigcnthümer des Grundstückes, welches zu Gunsten einer Unternehmung mit der Dienstbarkeit belastet 

wird, erhält das Recht, die Mitbenützung der dadurch begründeten Anlage gegen verhältnißinäßigen, von dem zu gebrauchenden 
Wasserquantum abhängigen Beitrag zu den Herstcllnngs- und Erhaltungskosten in dem M aße zu verlangen, a ls  dadurch 
der Zweck der Anlage nicht beeinträchtigt oder gefährdet wird.

Wird die Mitbenützung erst nach dem Beginne oder nach Vollendung der Anlage verlangt, so hat der die 
Mitbenützung beanspruchende Grundeigenthümcr überdieß den Mehrbetrag der Kosten für die erforderlichen Abänderungen 
zu tragen.

Ucber die Größe des Kostcnbeitrages entscheidet, wenn sich die Betheiligtcn darüber nicht geeinigt haben, die 
zuständige politische Behörde.

§• 34.
B ei Feuersgcfahr oder vorübergehender dringender Wassernoth ist die Ortspolizeibehörde, beziehungsweise der

Vorstand des bedrohten Gemcindegebietes befugt, wegen zeitweiser Benützung von Privat- und öffentlichen Gewässern, die
durch das öffentliche Interesse gebotenen Verfügungen zu treffen und unverzüglich vollstrccken zu lassen.

§. 35.
W o an dem zum Trinken, Kochen, Waschen, Tränken und zu anderen withschaftlichen Zwecken oder zum Feuer-

löschcn nöthigen Wasser ein dauernder M angel herrscht und die Versorgung damit die Kräfte der einzelnen Geineindeglicder
übersteigt, ist die Wasserversorgung nach Maßgabe des Gemeindegesetzes eine Angelegenheit der Gemeinden oder Ortschaften.
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§ .  36 .
Ortschaften und Gemeinden, deren Wasserbedarf nicht gedeckt ist, haben nach Maßgabe dieses Bedarfes gegen 

angemessene nach §. 37  (§ . 17  des Reichsgesetzes) jit ermittelnde Schadloshaltung das Recht auf Enteignung von P rivat-  
gewäsfern und Wafferbenützuugsrechteu, soweit dieselben für die gleichen Zwecke der Wasserberechtigten entbehrlich sind 
(§ . 16  des Reichsgesetzes).

§• 3 7 .
I n  den Fällen der §§. 27  und 36  (§. 15  und 16  des Reichsgesetzes) ist der Betrag der Entschädigung, wenn 

darüber unter den Betheiligten ein Einverständniß nicht erzielt wird, im Verwaltungswege zu ermitteln und auszusprechen, 
und wenn die Betheiligten sich dabei nicht beruhigen, durch gerichtlichen Befund mit Zuziehung beider Theile nach den 
Grundsätzen des Expropriationsverfahrens zu bestimmen (§ . 17  des Reichsgesetzes).

§ . 38 .
D ie  Bestimmuugeu der §§. 2 7 , 28 , 31  bis 33  und 37  (§ . 17  des Reichsgesetzes) haben auch für Wasser- 

versorgungsanlagen, sowohl der Gemeinden und Ortschaften a ls vereinzelter Ansiedelungen zu gelten, wenn letztere durch ihrs 
Lage verhindert sind, an den Bewäfferungsanstalteu der Ortschaften und Gemeinden theilzunehmen.

§ . 39 .
Fischereiberechtigten steht gegen die Ausübung anderer Wasserbenützungsrechte nicht das Recht des Widerspruches, 

sondern bloß der Anspruch auf angemessene, von der Verwaltungsbehörde auszusprechende und, falls sich der Betheiligte 
mit diesem Ausspruche nicht zufriedenstellt, von dem Richter festzusetzende Schadloshaltung zu (§. 19  des Reichsgesetzes).

Dritter Mschmll.
Don der A bleitung und Abwehr der Gewässer.

§ . 40 .
Auf Entwässerungsanlagen findet analoge Anwendung, w as in den §§. 2 7 ,  2 8 ,  31  bis 3 3  und 3 7  (§ . 1 7  

des Reichsgesetzes) für Bewässerungsanlagen vorgeschrieben ist.

§• 4 1 .
Z u allen Schutz- und Regulirungswasserbauten in öffentlichen Gewässern, welche nicht vom S taa te ausgeführt 

werden, muß vor ihrer Ausführung die Genehmigung der zuständigen politischen Behörde eingeholt werden.
Diese Genehm igung ist zu solchen Bauten in Privatgewässern dann erforderlich, wen» durch dieselben auf

fremde Rechte oder auf die Beschaffenheit, den Lauf oder die Höhe des Wassers in öffentlichen Gewässern eine Einwirkung
entsteht.

§ . 42 .
D ie  Ufer, Dämm e, Bette und Behälter, sowie die Anlagen an und in fließenden Gewäßern sind in Gemäßheit

des §. 4 1 3  a. b. G . B .  so herzustellen und zu erhalten, daß sie fremden Rechten nicht nachtheilig sind und Ueberschwem-
münzen thuulichst Vorbeugen (§§ . 16  nnd 2 0 ) .

§ . 43 .
Znr Erhaltung und Räumung der Kanäle und künstlichen Gerinne, sowie zur Instandhaltung der Anlagen für 

Benützung der Gewässer überhaupt sind vorbehaltlich rechtsgiltiger Verpflichtungen Anderer die Eigenthümer der Anlage
verpflichtet.

Kann der Eigenthümer nicht ausgemittelt werden, so liegt diese Verpflichtung denjenigen Personen ob, welche 
die Anlage benützen, und zwar in Ermanglung eines ändern zu Recht bestehenden Vertheilnngsmaßstabes, nach Verhältnis?
des Nutzens.

§. 44.
D ie  Herstellung und Instandhaltung der Vorrichtungen und B a u ten , dann die Ausführung von M aßregeln  

zum Schutze der Ufer, Grundstücke, Gebäude, S tra ß en , Eisenbahnen un^ sonstigen Anlagen an S tröm en , Flüssen und 
Bächen gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers oder znr Beseitigung des bereits eingetretenen Wasserschadens ist, 
msoserue keine besondere rechtsgiltigen Verpflichtungen Anderer bestehen, zunächst eine Angelegenheit derjenigen, welchen die 
bedrohten oder beschädigten Liegenschaften und Anlagen gehören.

Entsteht durch die Unterlassung dieses Schutzes für fremdes Eigenthum eine G efahr, so müssen die Säum igen  
jedenfalls die Ausführung der nöthigen Schntzmaßregeln aus Kosten derjenigen, von welchen die Gefahr abgewendet werden 
soll, entweder selbst vornehmen oder deren Vornahme gestatten und hiezu nach Maßgabe der §§. 65  und 66  selbst beitragen.
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§ . 4 5 .

O b  in F ä llen , Ire Ortschaften und Fluren wiederkehrenden Ueberschwemmungen oder anderen Wasserbeschä
digungen ausgesetzt sind, ohne Rücksicht auf die mangelnde Einwilligung der Betheiligten, die B ildung einer Genossenschaft 
stattfinden muß, oder in anderer Weise für die Ausführung solcher Bauten insbesondere durch Beiträge und Vorschüsse auS 
Landes- oder Gemeindemitteln S orge  zu tragen ist, wird von F a ll zu F all im Wege der Landesgesetzgebung bestimmt.

§ . 46 .
B e i Grundstücken, welche durch Auflassung herrenlos geworden sind, liegt, so lange sie herrenlos bleiben, die 

Verpflichtung zu Schutz- uud Regulirungswasserbauten, wenn diese Grundstücke im Bereiche einer Schutz- und Regulirungs
genossenschaft sich befinden, der letzteren ob.

§. 47.

D er durch Regulirungsbauten im Bereiche derselben gewonnene Grund und Boden fällt denjenigen zu , welche 
die Kosten der Unternehmung tragen; muß jedoch, wenn die Unternehmung denselben zur besseren Verlandung oder Befestigung 
des Ufers nicht mehr bedarf, den Anrainern auf Verlangen gegen Erstattung des W erthcs abgetreten werden.

§. 48.

W enn Schutz - ,  UferregulirungS-, Entwäfferungs - und Wasserbauten im öffentlichen Interesse unternommen 
werden, muß gegen angemessene Entschädigung die Abtretung des nöthigen Grundes und B odens und sonstiger Liegenschaften, 
Werke und Anstalten erfolgen, oder die erforderliche Grunddienstbarkeit eingeräumt werden.

Auch können Wasserleitungen und Kanäle, wenn es öffentliche Interessen erheischen, und wenn es ohne Gefähr
dung des Zweckes der Wafferanlage geschehen kann, ohne Einwilligung der Eigenthümer und Wasserbezugsberechtigten
umgelegt werden. D ie  Kosten haben die Unternehmer der Umlegung zu tragen.

M aterialien , welche zur Herstellung von solchen im öffentlichen Interesse unternommenen Wasserbauten noth-
wendig und auf den zu schützenden Gründen vorhanden sind, müssen von dem Eigenthümer zu diesem Zwecke gegen angemessene 
Entschädigung überlassen werden.

§. 49.

Zur Ausführung und Instandhaltung von S ch u tz-, R egulirungs- oder sonstigen Wasserbauten müssen die 
Ufereigenthümer gegen angemessene, nach §. 87 zu ermittelnde Entschädigung, soweit nicht auf die unentgeltliche Gestattung 
ein Anspruch besteht, die nothwendige Betretung und Benützung der Ufer zur Ab- und Zufuhr, dann zur Ablagerung und 
Bereitung der M aterialien dulden.

Auf Antrag des Ufereigenthümer« kann dem Bauführer zur Beendigung der Arbeit und Fortschaffung des 
M ateria ls von der politischen Behörde eine angemessene Frist bestimmt werden.

§. 50.

W enn zur augenblicklichen Verhütung großer G efahr durch Ufer- oder Dammbrüche oder durck Ueberschwem- 
mnngen schleunige M aßregeln ergriffen werden müssen, so sind auf Verlangen der Politischen Behörde oder wenn diele 
nicht am O rte der Gefahr ihren S itz hat, des Vorstehers des bedrohten Gemeindebezirkes die benachbarten Gemeinden 
gegen angemessene Entschädigung verpflichtet, die erforderliche Hilfe zu bieten.

m ,  W ird für solche Hilfeleistungen eine Entschädigung gefordert, so sind dieselben von der politischen Behörde nack 
ihrem Geldwerthe festzustellen und die hiernach entfallende Entschädigung auf die Gemeinden, denen die H ilfe geleistet wurdb 
verhaltmßmaßrg umzulegen. 1 0  1 '

§. 51.

Werden Bauten zum Zwecke der Benützung, Leitung oder Abwehr der Gewässer aus Reichs- oder Landesmitteln 
unternommen und gereichen dieselben zugleich den Besitzern der angrenzenden Liegenschaften oder der benachbarten W afler- 
anlagen durch Zuwendung emes Vortheiles oder durch Abwendung eines Nachtheiles in erheblichem Grade rum Nutzen 
so können die erwähnten Besitzer auch wenn die Grundsätze der Enteignung nach §. 3 6 5  a. b. G . B .  keine Anwendung 
finden, im Verwaltungswege verhalten werden, einen angemessenen B eittag zu den Baukosten zu leisten.

O b  der B a u  den gedachten Personen in erheblichem G rade zum Nutzen gereiche oder erheblichen Nachtheil 
abw ende, dann welches die Z iffer des angemessenen B e itrag es  s « .  ,st im  V erw altungsw ege zu ermitteln und ausrusprechen 
u n d , wenn die B e te il ig te n  sich dabei nicht beruhigen, vom Richter zu bestimmen (§. 2 6  des Reichsgesetzes)
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Vierter Abschnitt.
Von Len Wassergenossenschaften.

§ . 5 2 .
Z ur Ausführung von Wasserbauten, welche den Schutz von Grundeigenthum oder die Reguliruug des Laufes 

eines Gewässers bezwecken, dann zu Entwäfferungs- und Bewässerungsanlagen können entweder durch freie Uebereinkunft 
oder auf Grund von Mehrheitsbeschlüssen der Betheiligten durch Verfügung der zuständigen Verwaltungsbehörde Waffer- 
genoffenfchaften gebildet werden (§ . 2 0  des Reichsgesetzes).

§ . 5 3 .
Wird im Verwaltungswege erkannt, daß der B au  oder die Anlage, welche von einer Mehrheit von Betheiligten 

beabsichtigt wird, von unzweifelhaften Nutzen ist und daß sich die Anlage ohne Ausdehnung auf die Grundstücke der M in 
derheit nicht zweckmäßig ausführen läß t, so kann die Minderheit gezwungen werden, der zur Ausführung und Benützung 
des Werkes zu bildenden Genossenschaft beizutreten.

D a s  Stimmverhältniß ist nicht nach Köpfen, sondern nach dem betheiligten Grundbesitzthume zu berechnen.
Jedoch können die Eigenthümer von Grundstücken, deren hisherige Benützungsweise für den Besitzer vortheil- 

haster ist, a ls  diejenige, welche durch die Anlage beabsichtigt wird, nicht zur Theilnahme, sondern nur zur Gestattung 
einer S ervitu t oder zur Grundabtretung im S in n e  der §§ . 2 7 ,  36  und 3 7  (1 5 ,  16  und 17  R . G . verhalten werde» 
(§ . 21 des Reichsgesetzes).

§ . 54 .
Diese Verpflichtung der Minderheit tritt aber nur dann ein, wenn zu Unternehmungen von Bewässerungsan

lagen mindestens zwei Drittheile, und zu Unternehmungen von Entwässerung«-, Schutz- und Regulirungsbauten mehr als 
die Hälfte der Betheiligten zur B ildung einer Genossenschaft zugestimmt haben.

§ . 55 .
D ie  zur Bildung solcher Genossenschaften erforderliche Stimmenmehrheit wird bei Unternehmungen von 

Entwäfferungs- und Bewasserungsarbeiten nach der Größe der betheiligten Grundflächen; bei Schutz» und Regulirungs
bauten nach dem Werthe des zu schützenden Eigenthums berechnet.

B ei der Bewerthung des Letztem ist auch die durch den B au  zu erwartende WerthSerhöhung in Anschlag zu
bringen.

§ . 5 6 .
Jede Wassergenossenschaft muß S ta tu te n , eine Vereinsleitung und einen Vorstand haben, der sie nach Außen 

vertritt. D ie  rechtliche Existenz einer Waffergenoffenschast für den öffentlichen und bürgerlichen Verkehr ist durch die 
Erlangung ihrer Anerkennung von S eite  der zuständigen Verwaltungsbehörde bedingt. D ie  Anerkennungsurkunde, die 
Statuten , das Verzeichniß der M itglieder und die Unterschrift der Personen, welche für den Vorstand zeichnen, müssen in 
einem besonderen Vormerkbuche (Wasserbuche) ersichtlich gemacht und jede diesfalls eintretende Aenderung darin angemerkt 
werden. D ieses Wasserbuch ist behördlich zu führen und in dasselbe Jedermann Einsicht zu gestatten (§ . 2 2  deS 
Reichsgesetzes).

§ .  57 .
Zur Vereinsleitung und Besorgung der Genossenschaftsangelegenheiten wählen die Genossen auS ih rer M itte  

durch absolute Mehrheit der nach § . 55  zu berechnenden Stim m en einen Ausschuß.

§ . 5 8 .
D er Ausschuß wählt aus seiner M itte durch absolute, nach Köpfen zu berechnende Stimmenmehrheit den 

Obmann, welcher die Genossenschaft nach Außen zu vertreten hat, der politischen Behörde anzuzeigen und im Wasserbuche 
!§• 5 6  (§ . 22  des Reichsgesetzes)) einzutragen ist.

Ergibt sich in diesem Falle und in jenem deS § . 5 7  keine absolute Stimmenmehrheit, so entscheidet dir 
engere W ahl und bei Stimmengleichheit das LoS.

§ . 5 9 .
D ie  Entscheidung über Reklamationen, welche das Wahlrecht betreffen, steht der politischen Behörde zu.
D ie  P r ü f u n g  deS W ahlactes dagegen ist eine A n g e le g e n h e it deS G enossenfchastSauSfchuffeS  u n d  ist gegen deffeit 

Entscheidung ein R ecu rs  nicht zulässig.
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§ . 60 .

D ie  Genossenschaft hat auf gleiche W eife (§ . 5 7 ) die auf daS Unternehmen bezüglichen Rechte und Pflichten 
ihrer M itg lied er , insbesondere den Maßstab der Vertheilung der Kosten, wie auch ihre Verwaltung durch Satzungen 
(S tatu ten) zu regeln, welche, sowie jede Aenderung derselben zur Kenntniß der politischen Behörde zu bringen sind.

§. 61.

W er ein in den geuossenschastlichen Verband einbezogenes Grundstück erwirbt, wird M itglied der Genoffenschaft 
und ist zu den auS diesem Verhältnisse entspringenden Leistungen verpflichtet. Diese Verpflichtung ist eine Grundlast, hat 
bis zum Betrage dreijähriger Rückstände den Vorrang vor anderen Reallasten unmittelbar nach den landesfürstlichen 
Steuern  und öffentlichen Abgaben und erlischt blcs mit der ordnungsmäßigen Ausscheidung des belasteten Grundstückes 
aus der Genossenschaft oder mit der Anflöfung der Letzteren (§ . 2 3  des Reichsgefetzes).

8- 62 .
D ie  Genossenschaft ist verpflichtet, benachbarte Grundstücke auf Verlangen der Eigenthümer gegen verhältniß- 

mäßigen Beitrag zu den Herstellung«. und Unterhaltungskosten nachträglich in ihren Verband auszunehmen, wenn:
a . für diese Grundstücke die Entwäsierung oder Bewässerung, beziehungsweise der Schutz- und Regulirungs« 

B au , aus diese Weife am zweckmäßigsten erzielt wird; und
b . die vorhandene Anlage oder der geführte B au  ohne Nachtheil der bisherigen Theilnehmer zur Befriedigung 

des gemeinsamen Bedürfnisses hinreicht.
I s t  die Ausnahme eines benachbarten Grundstückes in den Genossenschaftsverband blos mittelst besonderer 

Einrichtungen oder Abänderungen der Anlage oder des B aues möglich, so hat der Aufzunehmende überdieß die ganzen 
Kosten der neuen Einrichtung zu tragen.

§. 63.

D ie  Ausscheidung einzelner Grundstücke aus dem GenossenschastSverbande ist gegen den W illen der übrigen 
Genoffen zulässig, wenn für die auszuscheidenden Grundstücke der angestrebte Zweck binnen einer angemessenen Frist nach 
Vollendung der Anlage, innerhalb welcher die Erfolge zu Tage treten müßten, nicht erreicht worden ist.

W ill ein Genosse auSscheiden, der durch seine nachträgliche Aufnahme zu besonderen Einrichtungen oder 
Abänderungen (§. 6 2 ) Anlaß gegeben hatte, welche sich nun in Folge seines Austrittes der entsprechenden Erreichung deS 
gemeinsamen Zweckes nachtheilig erweisen, so ist er auf Verlangen der Genossenschaft verbunden, die Anlage auf eigene 
Kosten in den vorigen S tan d  zu fetzen, oder die zur Behebung des Schadens nothwendigen Vorkehrungen zu treffen.

W ar der ausscheidende Grundbesitzer ein gezwungenes M itglied der Genossenschaft, so kann er von derselben 
die Rückerstattung der geleisteten Beiträge und die Beseitigung der durch seinen Austritt entbehrlich werdenden, aus seinem 
Grunde errichteten Anlagen fordern, worüber in Ermanglung einer Einigung von der politischen Behörde zu entscheiden 
ist. Dagegen kann auch die nach §. 5 5  zu berechnende Mehrheit eine im Interesse der Gefammtanlage zur Erreichung 
ihres Zweckes nothwendige Ausscheidung einzelner Grundstücke gegen angemessene Schadloshaltung der auszuscheidenden 
Genossen verlangen.

§ . 64 .
D ie  Auflösung einer Genossenschaft kann nach Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen dritte Personen durch 

absolute Stimmenmehrheit erfolgen (§ . 2 4  des Reichsgefetzes).
D ie  hiezu erforderliche Stimmenmehrheit ist nach der Bestimmung des §. 55  zu berechnen.

§ . 65 .

D ie  ^Kosten der Herstellung und Erhaltung gemeinschaftlicher Entwässernngs- und B ew ässerungs-A ulagen  
sind nach dem durch die Statuten oder besonderes gütliches Übereinkommen festgesetzten Maßstabe auf die Genossen 
zu vertheilen.

Kann eine gütliche Einigung über den Maßstab der Kostcnvertheilung nicht erzielt werden, so entscheidet 
hierüber, aus Grund eines von Sachverständigen a u f g e n o m m e n e n  Befundes, die politische Behörde.

B e i dieser Entscheidung hat der in die Wasseranlage einbezogene Flächeninhalt der Grundstücke, und wenn 
die denselben durch die Anlage zugehenden Vortheile von erheblicher Verschiedenheit sind, deren Eintheilung in Q> lassen mit 
entsprechend größerer und kleinerer Beitragsleistung zum Anhalte zu bienen.

§. 66.

D ie Kosten gemeinschaftlicher Schutz- und Regulirungswasserbauten tragen, wenn nicht durch besondere Gesetze, 
S tatu ten  oder Uebereinkommen ein anderer Maßstab festgesetzt worden ist, die Betheiligten nach Verhältniß des zu 
erlangenden Vortheiles, oder nach dem Grade der zu beseitigenden G efah r, oder, in soweit sich die Betheiligung nach
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diesen Grundlagen nicht ermitteln läßt, nach dem Werthe der betheiligten Liegenschaften und Anlagen. I n  Ermanglung 
einer Einigung der Betheiligten entscheidet darüber die zuständige politische Behörde auf Grund des von Sachverständigen 
aufgenommenen Befundes.

§ . 67 .

Befinden sich die Gemeinden und Ortschaften unter den Genossen, so ist die Aufbringung des nach Maßgabe 
der §§. 6 5  und 66  auf dieselben entfallenden Beitrages eine Gemeindeangelegenheit.

§. 68.

Rückständige Beiträge zu gemeinschaftlichen Entwäsierungs- und Bewässerungsanlagen, Schutz- unv Regulirungs- 
bauten werden über Ansuchen der Genossenschaft im politischen ZwangSwege eingehoben.

ifünftcv Abschnitt.
Von den Llebertretungen und Strafen.

§ . 69 .
Alle wie immer gearteten Beschädigungen und Verletzungen von Wasseranlagen werden, wenn sie nicht unter 

da« allgemeine Strafgesetz fallen, nach dem znm Schutze des Feldgutes erlassenen Vorschriften als Feldfrevel behandelt. 
Dabei kömmt der dem Feldschutzpersonale durch das Gesetz eingeräumte Wirkungskreis unter den darin vorgeschriebenen 
Bedingungen und Vorsichten auch demjenigen Personale zu, welches zur Ueberwachung der Gewässer und der Anlagen zu 
deren Benützung, Leitung und Abwehr besonders ausgestellt wird.

§ . 70.
Uebertrctungen der das Wafferrecht regelnden Gesetze, sowie der zur Ausführung derselben erlassenen Verord

nungen und Verfügungen, insbesondere die Errichtung von Wasser-, Schutz- oder Nutzbauten und die Benützung der G e
wässer ohne die erforderliche behördliche Bewilligung, die Verlegung oder eigenmächtige Veränderung der S taum aße, sowie 
die der Gesundheit schädliche Verunreinigung der Gewässer sind, in soweit diese Uebertrctungen nicht unter das allgemeine 
Strafgesetz fallen, von der zuständigen politischen Behörde mit einer Geldstrafe von 5 fl. bis 1 5 0  fl. oder einer Freiheits
strafe von Einern Tage bis zu Einern M onate zu bestrafen.

§ . 71.
Kann eine Geldstrafe wegen Zahlungsunfähigkeit des Schuldigerkannten nicht eingebracht werden, so ist dieselbe 

in Freiheitsstrafe zu verwandeln, wobei fünf Gulden Einern Tage Arrest gleichzuhalten sind.

§ . 72.
I n  allen F ä llen , wo dieses Gesetz durch eine Handlung oder Unterlassung übertreten worden ist, muß der 

Schuldige, abgesehen von der verwirkten S trafe  und der E rfa tz p s t i c h t  gegen Beschädigte aus seine Kosten die eigenmächtig 
vorgenommene Neuerung beseitigen oder die unterlassene Arbeit nachholen, wenn der dadurch Gefährdete oder Verletzte es 
verlangt oder daS öffentliche Interesse es erheischt.

D ie  Behörde hat die Sache auf das Schleunigste zu entscheiden und ihre Entscheidung erforderlichen Falle« im 
Politischen Zwangswege durchzuführen.

§ . 73.
D ie  Geldstrafen, welche bei Handhabung dieses Gesetzes verhängt werden, fließen in den Landescultursond ein.

§ . 74.
D ie  Untersuchung und Bestrafung der llebertretungen dieses Gesetzes entfällt durch Verjährung, wenn der Ueber- 

treter hinsichtlich der im §. 6 9  Gezeichneten Handlungen binnen drei M onaten, hinsichtlich der im §. 7 0  vorgesehenen 
Übertretungen aber binnen sechs M onaten vom Tage der begangenen Übertretung nicht in Untersuchung gezogen worben ist.

Durch die eingetretene Verjährung wird die dem Uebertreter zu Folge des § . 72  obliegende Verpflichtung, 
sowie dessen Ersatzpflicht nicht berührt.
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Sechster Abschnitt.

Von den Lehörden und dem Verfahren.

§. 75.

Alle Angelegenheiten, welche sich auf die Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer nach diesem Gesetze 
beziehen, gehören in den Wirkungskreis der politischen Behörden.

§• 76.

Zuständig im S in n e  dieses Gesetzes ist die politische Behörde jenes Bezirkes, in welchem sich die Anklage 
befindet oder ausgeführt werden soll. D ie  Bewilligung von Anlagen und UebersuhrSanstalten in den zur Schiff- oder 
Floßfahrt benützten Strecken der fließenden Gewässer ist der politischen Landesbehörde Vorbehalten.

I m  Falle eine mit der politischen Verwaltung betraute Gemeinde selbst als Unternehmer einer Wasseranlage 
auftritt, so hat ohne Unterschied des Gewässers die nächst höhere politische Behörde die Verhandlung zu pflegen und über 
die Zulässigkeit der Anlage zu entscheiden.

Erstrecken sich die Anlagen über mehrere Verwaltungsbezirke des Landes oder über mehrere Länder, so hat die 
Behörde, in deren Gebiete sich der Hauptbestandtheil der Anlage befindet, im Einverständnisse und erforderlichen F a lles  
unter Mitwirkung der sonst dabei betheiligten Behörde die Verhandlung zu pflegen und die Entscheidung zu fällen, oder 
wenn die betheiligten Behörden sich nicht einigen, die Verhandlung der Vorgesetzten Oberbehörde zur Entscheidung vorzulegen.

§. 77.

S in d  behufs der Ausführung von Wasseranlagen Vorarbeiten auf fremden Grundstücken nothwendig, und w ill 
der Gruudeigenthümer die Vornahme derselben nicht gestatten, so hat der Unternehmer die Bewilligung hiezu bei der poli* 
tischen Behörde zu erwirken, welche zur Vornahme eine angemessene Frist festzusetzen hat und die Bewilligung von der 
früheren Sicherstellung des etwaigen Schadenersatzes abhängig machen kann.

§• 78.

Gesuche um Verleihung von Wasserbenützungsrechten und Bewilligung von Anlagen zur Benützung, Leitung 
und Abwehr der Gewässer sind bei der nach § . 76 zuständigen politischen Behörde zu überreichen und müssen, soserne sich 
nicht das eine oder das andere Ersorderniß durch die Natur der Unternehmung oder nach dem Ermessen der Behörde, bei 
welcher das Gesuch eingebracht wird, als entbehrlich darstellt, nebst den erläuternden von einem Sachverständigen entwor
fenen Plänen und Zeichnungen enthalten:

a) den Zweck und Umfang der Anlage oder Unternehmung mit Angabe des G ew ässers, an welchem die Anlage oder 
Unternehmung ausgeführt werden soll, und der erforderlichen Wassermenge;

b ) die Art und Weise der Ausführung auf Grundlage des entworfenen P la n es;
e )  die Darstellung der davon zu erwartenden Vortheile und der im Falle der Unterlassung zu besorgenden Nachtheile;
d) die Angabe aller Wasserberechligten und sonstigen Interessenten, deren Rechte durch die beabsichtigte Unternehmung

berührt werden, mit ihren etwaigen Erklärungen;
e)  die Angabe der Grundstücke und Wasserwerke, welche abzutreten oder mit Dienstbarkeiten zu belasten w ären, und 

ihrer E igentüm er.
B ei genossenschaftlichen Unternehmungen überdieß:

f )  die Namen derjenigen, welche einer solchen Unternehmung beitreten sollen, bei Entwässernngs- und Bewässerungs
anlagen mit Angabe der Größe ihrer betheiligten Grundflächen, bei Schutz- und Neguliruugsbauten aber mit Angabe 
des WertheS des zu schützenden Eigenthums;

g) den von einem Sachverständigen beglaubigten Überschlag der Kosten für Herstellung und Erhaltung der Anlage, endlich
h ) die Aufzählung der M ittel zur Deckung der erforderlichen Kosten.

§. 79.

Ergibt sich nicht schon aus dem Inhalte des Gesuches und dessen Beilagen auf unzweifelhafte W eife die 
Unzulässigkeit des Unternehmens aus öffentlichen Rücksichten, in welchem Falle das Gesuch ohne weitere Verhandlung 
abzuweisen ist, so hat die politische Behörde die beabsichtigte Unternehmung durch Sachverständige, n ö tigen fa lls  an O r t  
und S telle  prüfen und dabei insbesondere nachstehende Fragepunkte ins Klare stellen zu lassen:

a) ob und in welcher zweckmäßigen Weise sich das Unternehmen a ls ausführbar darstelle;
b ) welche Vortheile und Nachtheile davon zu erwarten seien;
c )  ob die angesprochene Wassermenge ohne Beeinträchtigung der bereits bestehenden Wasserbenützungsrechte

verfügbar sei und ohne Gefährdung öffentlicher Intreffen zu dem beabsichtigten Zwecke benützt werden könne;
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d )  ob die beabsichtigte W asseranlage, wenn sie für ein industrielles Unternehmen bestimmt ist, nicht etwa einer 
landwirthschaftlichen Benützung des Gewässers unüberwindliche Hindernisse bereiten würde und ob dieser 
Widerstreit der Interessen sich nicht etwa durch die Bestimmung eines anderen Punktes für die industrielle 
Unternehmung an dem betreffenden Gewässer ohne Nachtheil für die letztere beheben laste;

e )  ob dazu Abtretungen oder Belastungen fremden Eigenthums nothwendig seien, und ob zu der Unternehmung
noch andere fremde Grundstücke beigezogen werden müssen, dann in wieweit Entschädigungen dafür zu lei
sten seien.

§. «0.
S tellen  sich Bedenken heraus, ob der angestrebte Zweck überhaupt oder doch in der angegebenen Weise erreicht

werden könne, so sind diese Bedenken den Unternehmern zu ihrer Erklärung mitzutheilen.

§• 81 .
Stehen solche Bedenken oder öffentliche Interessen dem Gesuche nicht entgegen, oder beharren die Gesuchsteller 

ungeachtet der ihnen mitgetheilten Bedenken auf ihrem P lane, so hat Las weitere Verfahren einzutreten, welches entweder 
das Aufgebots- (Edictal-) oder das abgekürzte Verfahren ist.

§ . 82 .

I m  Aufgebotsverfahren hat die Behörde eine kurze Beschreibung der Unternehmung mit Hinweisung aus den 
zur Einsicht aufliegenden P lan  durch Anschlag in den betreffenden und in den unmittelbar angrenzenden Gemeinden, sowie 
durch dreimalige Einschaltung in die für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Landcsblätter kundzumachen und hiebei 
zugleich einen Termin von vier bis sechs Wochen zur komissioncllen Verhandlung anzuberaumcn, bei welcher die nicht 
schon früher geltend gemachten Einwendungen vorzubringen sind, widrigen« die Betheiligten der beabsichtigten Unterneh
mung und der dazu nöthigen Abtretung oder Belastung von Grundeigenthum als zustimmend angesehen würden und ohne
Rücksicht auf spätere Einwendungen das Erkenntniß gefällt werden würde.

Dem  Gesuchsteller und den der Behörde bekannten Betheiligten, sowie den Pfandgläubigern und frühem  
Servitutsberechtigten der abzutretenden oder mit Dienstbarkeiten zu belastenden Grundstücke, ist diese Kundmachung beson
ders zuzustellen, ohne daß jedoch wegen Unterlassung dieser Verständigung das weitere Verfahren beanständet wer
den kann.

§• 83 .
Wird von dem Bewilligungswerber das Aufgebotsverfahren nicht verlangt und hat die Behörde mit Rücksicht

auf die geringere Wichtigkeit der Unternehmung keinen Grund, dieses Verfahren anzuordnen, so tritt das abgekürzte V er
fahren ein, in welchem die öffentliche Kundmachung in den Landesblättern zu unterbleiben und bloö die Verlautbarung 
durch einen kurzgefaßten Anschlag in den betreffenden Gemeinden, dann die Vorladung des Unternehmers, so wie der 
bekannten sonstigen Betheiligten, zu der längstens binnen vier Wochen anzuberaumenden kommistionellen Verhandlung unter 
den im § . 8 2  angegebenen Folgen staltzufinden hat.

I n  diesem Falle bleibt denjenigen Betheiligten, welche zur commifsionellen Verhandlung nicht vorgeladen worden 
sind, oder denen die Vorladung nicht mindestens am achten Tage von dem nicht mitzuzählendeu Verhandlungstage zurück
gerechnet, zugestellt worden ist, und die bei der Verhandlung nicht erschienen sind, für allsällige Privatrechte der Rechtsweg 
zur Geltendmachung ihrer Einwendungen auch dann Vorbehalten, wenn diese Einwendungen bei der Verhandlung nicht ge
macht worden sind.

§ . 84 .
B ei der commifsionellen Verhandlung ist vor Allem auf die gütliche Beseitigung der erhobenen Einsprüche 

und auf die Erzielung einer Einigung zwischen den Betheiligten, insbesondere über die zu leistende Entschädigung hinzuwirken.
Kommt ein gütliches Uebereinkommen nicht zu Stande, so sind die Einwendungen gegen das Unternehmen, die 

Art seiner Ausführung, die Betheiligung jedes einzelnen und die beanspruchten Enteignungen oder Dienstbarkeiten erschö
pfend zu erörtern.

Werden weitere Erhebungen über die hervorgetretenen Streitpunkte nöthig, so sind solche unverzüglich, erfor
derlichenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen zu pflege». * o  f c

Sämmtliche Verhandlungen mit Parteien in diesen Angelegenheiten sind in der Regel mündlich, unter Z ulas
sung von rechts- und sachkundigen Beiständen zu führen, und zu denselben nach Erforderniß Sachverständige von A m ts
wegen beizuziehen.

I n  minder wichtigen Fällen können zur Vornahme einzelner Amtshandlungen von der politischen Behörde die 
betreffenden Gemeindevorstände abgeordnet werden. .

Heber die ganze Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches das Ergebnis; deö erzielten llebereinkom- 
mens, oder wenn ein solches nicht zu Stande gekommen ist, die Ergebnisse der mündlichen Erörterung mit den Erklärungen 
der Widersprechenden und ihrer Begründung, dann mit den allfälligen Gegenbemerkungen der Gesuchsteller zu enthalten hat.
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§ . 8 5 .

S in d  Unternehmungen zur Benützung der Gewässer mit gewerblichen Betriebsanlagen verbunden, so sind die 
nach diesem Gesetze erforderlichen Amtshandlungen, so viel a ls thunlich, unter Einem mit den dnrch die Gewerbeordnung 
vorgeschriebenen Verhandlungen zu pflegen.

§• 86 .

Nach Beendigung aller erforderlichen Erhebungen und Verhandlungen hat die politische Behörde über Z u läs
sigkeit, Umfang, Art und Bedingungen der Unternehmung, sowie über die Nothwendigkeit und das M aß der Dienstbar
keiten oder Grundabtretungen daö mit Entscheidungsgründen versehene Erkenntnis; zu fällen, oder, wenn die Angelegenheit 
ihren Wirkungskreis überschreitet, (§ . 7 6 ) dieselbe der Vorgesetzten Behörde zur Entscheidung vorzulegen.

B ei Ertheilung der Bewilligung ist jedenfalls die Frist zu bestimmen, binnen welcher die genehmigte Anlage 
bei sonstigem Erlöschen des verliehenen Rechtes vollendet sein muß. Diese Frist kann aus rückstchtswürdigen Gründen ver
längert werden.

8- 87 .

I n  dem Erkenntnisse der politischen Behörde ist beim Eintritte der im §. 3 7  (§ . 17  des R . G .) vorgezeich
neten Bedingung zugleich eine Bestimmung über die Art uud Größe der zu leistenden Entschädiguug zu treffen, welche 
letztere bei Abgang eines Einverständnisses der etwa vorhandenen Tabulargläubiger bei der Tabularbehörde zu erlegen ist.

W enn die Betheiligten sich dabei nicht beruhigen, so ist der Betrag der Entschädigung durch gerichtlichen B e 
fund mit Zuziehung beider Theile zu bestimmen.

Doch darf die Ausübung der Dienstbarkeit oder die Enteignung nicht gehindert werden, sobald das Erkenntnis 
der politischen Behörde in Rechtskraft erwachsen und der vorläufig ermittelte Entfchädigungs- oder Ablösungsbetrag gericht
lich erlegt oder die jährliche Entschädigung sichergestellt worden ist.

§. 88.

Wurde gegen ein Unternehmen, gegen welches in öffentlicher Beziehung kein Anstand obwaltet, ein auf einem 
PrivatrechtStitel gegründeter Einspruch erhoben, über welchen die politische Behörde auf Grund dieses Gesetzes zu entschei
den nicht berufen ist, so hat dieselbe zu versuchen, denselben im gütlichen Wege beizulegeu. G elingt dieß nicht, so hat die 
politische Behörde lediglich die Entscheidung zu fällen, daß das Unternehmen in öffentlicher Beziehung zulässig sei.

Zur Austragung der privatrechtlichen Einwendungen bleibt der Rechtsweg Vorbehalten.

§• 8 9 .
I s t  über den Zweck, Umfang und die Art der Ausführung eines genossenschaftlichen Unternehmens zur E n t

wässerung oder Bewässerung von Grundstücken oder zu Schutz- oder Regulirungsbanten eine Einigung der Betheiligten  
nicht erfolgt, so kann sowohl von einzelnen Betheiligten, a ls auch von jeder Gemeinde, in welcher das Unternehmen a u s 
geführt werden soll, bei der zuständigen politischen Behörde auf die Entscheidung angetragen werden, ob und bezüglich 
welcher Liegenschaften die dagegen Stimmenden der Genossenschaft beizutreten verpflichtet sind.

Dieser Antrag muß mit einem, von Sachverständigen entworfenen P lane und Kostenüberschlage des Unterneh
mens versehen fein und den übrigen Anforderungen des § . 78  entsprechen.

D er Kostenaufwand, welchen die Antragsteller aus Anlaß des Einschreitens und Verfahrens bestritten haben, 
ist denselben auf ihr Verlangen, in soweit er von der politischen Behörde a ls  nothwendig anerkannt wird, von der G e
nossenschaft zu ersetzen.

§ . 90 .
D ie  Behörde hat zu bestimmen, welche Liegenschaften und in welcher Ausdehnung bei B ildung der Genossen

schaft a ls betheiligt anzusehen sind (§ . 5 3 ), hierauf den P lan  und Kostenanschlag in Gemäßheit des § . 79  zu prüfen, 
und wenn der P lan  keinem öffentlichen Interesse widerstreitend befunden worden ist, mit Zuziehung sämmtlicher Theilnehm er 
die etwa nothwendig oder zweckmäßig erkannten Abänderungen in dem Plane vornehmen zu taffen, und nach vollstä n- 
diger Aufkläruug aller einschlägigen Verhältnisse den Umfang des Unternehmens festzufetzen.

§ . 91 .
Nach erfolgter Festsetzung des gemeinschaftlichen Unternehmens ist das Verhältnis der dafür oder dagegen ab

gegebenen Stim m en zu ermitteln, wobei diejenigen, welche sich gar nicht oder nicht bestimmt erklärt haben, den gegen das 
Unternehmen Stimmenden beizuzählen, oder, falls von ihrer Einbeziehung in die Genossenschaft abgestanden wurde, unbe^ 
rücksichtigt zu lassen sind.
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§. 92.
Ergibt sich für das gemeinschaftliche Unternehmen nicht die gesetzlich erforderliche Stimmenmehrheit, oder zeigt es 

sich, daß ungeachtet der gesetzlichen Stimmenmehrheit die Erforderniffe des §. 53 (§. 21 des Reichsgesetzes) nicht vor- 
Händen sind, daher ein Zwang gegen die Minderheit nicht gerechtfertigt ist, so hat das weitere Verfahren zu entfallen und 
die behördliche Entscheidung sich auf den mit Beweggründen zu begleitenden Ausspruch zu beschränken, daß die den Beitritt
Verweigernden hiezu nicht verhalten werden können.

Stellt sich dagegen beim Vorhandensein der gesetzlichen Stimmenmehrheit für das Unternehmen die Ausübung 
eines Zwanges gegen die Minderheit nach dem Gesetze als begründet dar, so hat die Behörde bas Verfahren nach den
§§. 81, 82, 83 und 84 sortzusetzen und in dem nach §§. 86, 87 und 91 zu fällenden Erkenntnisse zugleich über die
Verpflichtung zum Eintritte in die Genossenschaft zu entscheiden.

§ . 9 3 .

Stehen sich Ansprüche der Unternehmer entgegen, so wird (unbeschadet der Vorschrift der §§. 340 und 34l
a. b. G. Bi) die Theilnahme am Wasier folgendermaßen geregelt:

a) Treten neue Unternehmungen mit schon bestehenden Anlagen in Widerstreit, so sind vor allem die rechtmä
ßigen Ansprüche in Bezug auf schon bestehende Anlagen sicherzustellen und erst dann die neuen Ansprüche nach Thunlichkeit 
zu befriedigen;

b) kommen neue Unternehmungen überhaupt, oder bestehende Unternehmungen wegen eines Wafferüberschusses 
unter sich in Widerstreit, so gebührt zunächst derjenigen Unternehmung der Vorzug, welche von überwiegender Wichtigkeit 
für die Volkswirtschaft ist.

Bleibt darüber ein Zweifel, so ist das vorhandene Waffer nach Rücksichten der Billigkeit, namentlich durch 
Festsetzung gewisser Gebrauchszeiten oder durch andere den Gebrauch desselben zweckmäßig regelnde Bedingungen in der Art zu ver
theilen, daß jeder Anspruch bei sachgemäßer und wirtschaftlicher Einrichtung der Anlagen soweit als möglich befriedigt wird.

Könne» aber nicht alle Bewerber betheilt werden, so sind vorzugsweise jene Ansprüche zu berücksichtigen, welche 
die vollständigere Erreichung des angestrebten Zweckes und die mindeste Belästigung Dritter voraussehen lasten.

Diese Grundsätze sind analog auch in den Fällen in Anwendung zu bringen, wo wegeu eingetretenen Wasser
mangels bereits bestehende Wasserbenlltzungsansprüche nicht vollständig befriedigt werden können; wobei übrigens bestehende 
Uebereinkommen oder erworbene besondere Rechte vor Allem zu schützen sind und in Widerstreit hierüber der ordentliche 
Richter zu erkennen hat.

§. 94.

Die Berufung gegen die Entscheidungen der politischen Bezirksbehörde geht an die politische Landesstelle, die 
Berufung gegen die Entscheidung der letzteren an daS Ackerbauministerium, wenn aber die Berufung gegen ein Strafer- 
kenntniß gerichtet ist, an das Ministerium des Innern.

Jede Berufung ist bei der politischen Behörde, welche in erster Instanz die Verhandlung gepflogen hat, binnen 
14 Tagen nach Kundmachung der Entscheidung schriftlich oder mündlich einzubringen.

§. 95.
Die rechtzeitige Berufung hat aufschiebende Wirkung. Bei Gefahr im Verzüge kann jedoch ungeachtet der er

folgten Berufung von der politischen Behörde die Vornahme der zur Beseitigung der Gefahr unbedingt notwendigen Vor
kehrungen bewilligt werden.

§. 96.
Die Ausführung aller nach diesem Gesetze einer Bewilligung bedürfenden Anlagen unterliegt der Oberaufsicht 

der p olitischeu Behörden.
Dieselben haben sich nach erfolgter Ausführung der Anlagen von deren Uebereinstimmung mit der ertheilten 

Bewilligung, bei Trieb- und Stauwerken insbesondere von der richtigen und zweckmäßigen Setzung des Staumaßes die 
Ueberzeugung zu verschaffen und die Beseitigung der dabei etwa wahrgenommenen Mängel und Abweichungen zu veran
lassen.

§. 97.
Die unmittelbare Aufsicht über alle Anlagen zur Benützung, Leitung und Abwehr der Gewässer führen die 

Ortspolizeibehörden, welche in dringenden Fällen ohne Verzug das im Interesse der öffentlichen Sicherheit Notwendige 
vorzukehren, wo aber keine Gefahr im Verzüge ist, vorerst die Weisung der zuständigen politischen Behörde einzuholen haben.

Kommen die Verpflichteten den von der Ortspolizeibehörde erhaltenen Aufträge binnen der festgesetzten Frist 
nicht nach, so ist dieselbe befugt, die nothwendigen Arbeiten auf Kosten der Säumigen bewerkstelligen zu lassen.

§. 98.
Die Kosten für kommissionelle Erhebungen und Verhandlungen in Parteiangelegenheiten hat diejenige Partei 

zu tragen, welche die Einleitung des Verfahrens angesucht oder durch ihr Verschulden und insbesondere durch muthwillige. 
Einwendungen veranlaßt hat. %
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D ie  politische Behörde hat zu erkennen, wie diese Kosten bei gemeinschaftlichem Interesse auf die Parteien an
gemessen zu vertheilen sind und in wieweit der Sachsällige die durch sein Verschulden dem Gegner verursachten Kostende- 
Verfahrens zu ersetzen hat.

D ie  Kosten der Untersuchung wegen Gesetzübertretungen fallen dem Schuldigerkannten zur Last.

§ . 99 .
B e i jeder politischen Behörde ist ein Vormerkbuch (Wasserbuch) nebst Wasserkarten zu führen, worin fämmtliche 

im  Bezirke bereits bestehende und auf Grund dieses Gesetzes neu erworbene Wasserbenützungsrechte, sowie die B e 
s t i m m u n g e n  bezüglich der Höhe der Staum aße und die darin verfallenden Aenderungen mit Beziehung auf die zu Grund
liegenden Entscheidungen in Ueberficht gehalten werden müssen.

Bezüglich der Eintragung der Wassergenossenschasten sind außerdem die Bestimmungen deS § . 5 6  (§ . 2 2  d eS  
R eichSgesetzeö) zu beobachten.

Jedermann steht eS frei, das Wasserbuch und die darin bezogenen amtlichen Verhandlungen, sowie die Waffer- 
karten einzusehen und gegen Entrichtung der vorschriftsmäßigen Gebühr Abschriften aus demselben zu nehmen.

§. 100.

D ir  Einrichtung und F ü h ru n g  deS WafferbucheS und der W afferkarten w ird im  V erordnungsw ege geregelt.
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Sporocilo finanönega odseka
o sklepu racuna zaklada zemljiscinega odskodovanja za leto 1868.

Slavni deMni zbor!

Sklepe raöuna zaklada za zemljilöino odäkodovanje za leto 1868 je finanöni odbor gled6 na 
ravnanje z blagajnico, kakor tudi na stanje premofcenja natanöno pretresel in ne najde o njih prav nobene 
spodtike.

Financni odbor tedaj p red laga:

Slavni deBelni zbor naj sk lene:

1. D a se sklepi raöuna zaklada za zemljisöino odskodovanje za leto
1868 gled6 na bistveno ravnanje z dohodki, ki z n a la jo ............................................
in s stroski, ki z n a S a j o ........................................................................................................
in  gledä na ostajalni preaeäek o d ........................................................................................
potrdijo.

680.539 gld. 5 1 '/, k r 
672.046 „ 43 ■/, „ 

8.493 gld. 8 k r.

2. D a ae stanje premo^cnja, kakor ie v sklepu raöuna doloöno izka- 
zano, nam reö: v zostalem dolgu, ki pripada k  premoienju z zneskom od . .
v  dolgovih, ki se imajo izplaöati, z zneskom o d .......................................................
iz öesa se razv id i, da je  potem takem öistih dolgov, ki jih  je izplaöati treba . 
za pravo pripozna in potrdi.

8,252.589 gld. 3 0 '/, kr. 
9,363.880 54 „
1,111.291 g ld . 2 3 '/, k r.

V L j u b l j a n i  dne 21. septembra 1869.

Dr. Jan. Bleiweis,
prvomestnik.

Dr. E. H. C osta,
poroßevalec.
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Sporocilo fmancnega odseka
o proracunu zaklada za zidanje dezeine norisnice kranjske 

za leto 1870.

Slavni dezelui zbor!

Finanöni odbor, ki mu je  bilo naloäeno, da pregleda in nasvetuje proraöun zaklada za zidanje 
deäelne noriSnice kranjske za leto 1870, predlaga, naj se posamesne vrste potrebsöin in zaloäitve, kakor 
so v predleäeöih predelkih navedene, odloöno potrdijo.

Potrebsöine.
1. Davek od dohodkov ...................................................................................................
2. Jtazliöni potroSki .........................................................................................................

Znesek .

Zalozitva.
1. O b r e s t i ..............................................................................................................................
2. Razliöni dohodki .........................................................................................................

Znesek .
Ako se k  temu znesku zaloäitve prim eri zgorej omenjeni znesek potrebSöin,

k i z n a Z a ....................................................... .......................................................................................
ostane po tem takem  preseäek o d ..............................................................................................

Finanöni odbor tedaj p red lag a :
Slavni deäelni zbor naj sklene:

1. D a se proraöun zaklada za zidanje kranjske noriSnice po predloäenih pre
delk ih , v kterih  so izkazane potrebsöine  .............................................................................
in zaloäitva  .........................................................................................................................................
za leto 1870 odloöno potrdi.

2. D a se preseäek, ki znaSa 3.984 gld. 75 kr. po sirotinski varnoati na obresti naloäi.

V L j u b l j a n i  21. septembra 1869.

Dr. Jan. Bleiweis,
prvomestnik.

Dr. E. H. C osta ,
poroöevalec.

321 gld. 25 kr. 
60 „ —  „ 

381 gld. 25 kr.

4.326 gld. —  kr.
40 „ -  „ 

4.386 gld. —  kr.

381 gld. 25 kr. 
5 . M  gld. 75 kr.

381 gld. 25 kr. 
4.366 „ — „


